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Europäischer Gerichtshof für Menschenrech-
te: Ricci gegen Italien

In seiner Entscheidung in der Rechtssache Ricci ge-
gen Italien ist der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) zu dem Schluss gekommen,
dass die zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstra-
fe gegen einen Fernsehmoderator wegen Veröffentli-
chung vertraulicher Bilder einen Verstoß gegen Art.
10 der Konvention darstellt, da die Art und die Hö-
he der Freiheitsstrafe einem unangemessenen Eingriff
in das Recht des Beschwerdeführers auf freie Mei-
nungsäußerung gleichkommen. Diese Entscheidung
des Hofs bestätigt, dass Freiheitsstrafen wegen Ver-
leumdung öffentlicher Persönlichkeiten oder Veröf-
fentlichung vertraulicher Informationen grundsätzlich
als Verstoß gegen Art. 10 der Konvention zu wer-
ten sind (siehe auch EGMR (GK) 17. Dezember 2004,
Cumpana und Mazare gegen Rumänien, IRIS 2005-2/4
und EGMR 24. September 2013, Belpietro gegen Itali-
en, IRIS 2013-10/1).

Die Rechtssache Ricci gegen Italien geht auf eine
Sendung des satirischen Fernsehmagazins Striscia la
notizia auf Canale 5 zurück, das von Antonio Ricci
produziert und moderiert wird. In der Sendung wur-
den „abgefangene“ Bildaufzeichnungen einer Ausein-
andersetzung zwischen einem Schriftsteller und dem
Philosophen Gianni Vattima während der Aufzeich-
nung einer Sendung gezeigt, die auf RAI ausgestrahlt
werden sollte. Da Vattimo der Ausstrahlung des Mate-
rials durch die RAI nicht schriftlich zugestimmt hatte,
wurden diese Aufnahmen als RAI-interne vertrauliche
Daten betrachtet. Ricci hatte sich jedoch Zugang zu
dem Filmmaterial verschaffen können und das Materi-
al in seiner Sendung auf Canale 5 genutzt, um zu de-
monstrieren, dass es beim Fernsehen mehr um Unter-
haltung als um Unterrichtung der Öffentlichkeit geht.
Die RAI sah darin einen Verstoß gegen Art. 617 c des
Strafgesetzbuchs und erstattete gegen Ricci Strafan-
zeige wegen betrügerischen Abfangens von Informa-
tionen und Veröffentlichung vertraulicher Gespräche.
Vattimo trat dem Verfahren als Nebenkläger bei. Ric-
ci wurde dazu verurteilt, der RAI und Vattimo Scha-
densersatz zu leisten; gleichzeitig erging eine Bewäh-
rungsstrafe von vier Monaten und fünf Tagen. Der Kas-
sationshof erkannte jedoch auf Verjährung der Straf-
tat und hob die Entscheidung des Berufungsgerichts
auf, ohne den Fall an das Gericht zurückzuverweisen.
Er bestätigte die Verfügung, wonach Ricci die Zivilpar-
teien zu entschädigen und die Gerichtskosten der RAI
zu tragen habe. In der Folge verurteilten Zivilgerich-

te Ricci zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von
EUR 30.000 an Vattimo.

Obwohl der EGMR den italienischen Gerichten zu-
stimmt und davon ausgeht, dass die Sendung von Ric-
ci einen Verstoß gegen Art. 617 c des Strafgesetzbu-
ches darstellt, weist er darauf hin, dass der Schutz
der Vertraulichkeit von Mitteilungen in Datenübertra-
gungssystemen gegen das Recht auf Meinungsfreiheit
abzuwägen sei. Wie in vielen anderen Fällen der jüng-
sten Zeit nimmt der EGMR eine Abwägung zwischen
dem Recht auf Schutz der Privatsphäre nach Art. 8
der Konvention (Schutz vertraulicher Korrespondenz
und Schutz des Ansehens) und dem Recht auf Mei-
nungsfreiheit nach Art. 10 vor. Diese Abwägungsprü-
fung lässt den nationalen Stellen zwar großen Ermes-
sensspielraum, doch sind dabei eine Reihe von Krite-
rien zu berücksichtigen. Der Hof folgte der Argumen-
tation von Ricci, wonach sich das betreffende Filmma-
terial auf ein Thema von allgemeinem Interesse be-
zogen habe - nämlich Kritik am „wahren Gesicht“ des
Fernsehens in der modernen Gesellschaft. Doch hät-
ten Ricci zur Vermittlung dieser Botschaft andere Mit-
tel zur Verfügung gestanden, die keinen Verstoß ge-
gen Vertraulichkeitsbestimmungen darstellten. Nach
Auffassung des Gerichts zielte die Sendung auch dar-
auf ab, bestimmte Personen lächerlich zu machen und
zu desavouieren. Darüber hinaus habe Ricci als Ver-
treter eines Medienberufs wissen müssen, dass die
Veröffentlichung des Filmmaterials - vertrauliche In-
formationen der RAI - eine Verletzung von Vertrau-
lichkeitsverpflichtungen darstellt. Somit habe sich Ric-
ci nicht entsprechend den für Journalisten geltenden
ethischen Grundsätzen verhalten. Deshalb stelle sei-
ne Verurteilung an sich keinen Verstoß gegen Art. 10
dar. Aufgrund der Art und Höhe der gegen Ricci ver-
hängten Sanktion - einer Gefängnisstrafe von vier Mo-
naten und fünf Tagen - kommt der EGMR jedoch zu
dem Ergebnis, dass die Maßnahmen seitens der italie-
nischen Behörden unangemessen waren. Auch wenn
die Strafe zur Bewährung ausgesetzt und in der Fol-
ge vom Kassationshof aufgehoben worden sei, müsse
man von einer stark abschreckenden Wirkung ausge-
hen, wobei allerdings keine außergewöhnlichen Um-
stände bestanden hätten, die eine derart harte Sank-
tion gerechtfertigt hätten. Angesichts der Art und der
Schwere der Strafe für Ricci kommt der EGMR zu dem
Ergebnis, dass die Beeinträchtigung seines Rechts auf
freie Meinungsäußerung für die verfolgten legitimen
Absichten nicht angemessen war. Aus diesem Grund
stellt der EGMR abschließend fest, dass ein Verstoß
gegen Art. 10 der Konvention vorliegt.

• Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Seconde sec-
tion), affaire Ricci c. Italie, requête n◦30210/06 du 8 octobre 2013
(Urteil des EGMR (Zweite Sektion), Rechtssache Ricci gegen Italien,
Beschwerde Nr. 30210/06 vom 8. Oktober 2013.)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16748 FR

Dirk Voorhoof
Universität Gent (Belgien) & Universität Kopenhagen

(Dänemark) & Mitglied der flämischen
Medienregulierungsbehörde
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Europäischer Gerichtshof für Menschenrech-
te: Delfi AS gegen Estland

Am 10. Oktober 2013 hat der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) festgestellt, dass Del-
fi, eines der größten Internet-Portale Estlands, für be-
leidigende Online-Kommentare seiner Nutzer haften
muss. Nach Auffassung des EGMR haftet das Nach-
richtenportal für die Verletzung der Persönlichkeits-
rechte des Beschwerdeführers (eines Industriellen),
obwohl das Portal die grob beleidigenden Äußerungen
unverzüglich von seiner Website gelöscht hatte, nach-
dem es von diesen Inhalten erfahren hatte. Der EGMR
stellte einstimmig fest, dass keine Verletzung von Art.
10 EGMK vorliegt.

Der EGMR billigte den Ansatz der estnischen Behör-
den, die davon ausgegangen waren, dass es sich bei
dem Portal um einen Verlag bzw. Herausgeber und
nicht um einen Internetdiensteanbieter (Internet Ser-
vice Provider, ISP) handelt. Dies hat zur Folge, dass
sich Delfi als Herausgeber nicht auf die einschlägi-
gen Bestimmungen der Richtlinie 2001/31/EG über
den elektronischen Handel (Art. 14 - 15) und des est-
nischen Gesetzes über Dienste in der Informations-
gesellschaft (Kap. 10-11) berufen kann, wonach In-
ternetdiensteanbieter einschl. Host-Provider, in Fäl-
len nicht haften, in denen sie Inhalte Dritter unver-
züglich entfernen bzw. unzugänglich machen, sobald
sie Kenntnis von rechtswidrigen Informationen ha-
ben. Die Richtlinie über den elektronischen Handel
sowie das estnische Gesetz sehen weiter vor, dass
für ISP keine allgemeine Verpflichtung besteht, Inhal-
te zu überwachen bzw. nach Hinweisen zu suchen,
die auf rechtswidrige Handlungen schließen lassen. Es
gilt also der Grundsatz, dass ISP nicht haften, wenn
sie rechtswidrige Inhalte nach erfolgter Inkenntnisset-
zung unverzüglich entfernen. Der Grund, warum sich
Delfi nicht auf die Haftbefreiung von ISP berufen kann,
liegt darin, dass das Nachrichtenportal die Leserkom-
mentare in sein neues Nachrichtenportal übernom-
men und die Nutzer aufgefordert hat, Kommentare
einzustellen, wodurch dem Betreiber der Nachrichten-
plattform auch wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Da
Delfi als Anbieter von Inhalten - und nicht als Anbie-
ter von technischen Diensten - zu betrachten sei, hät-
te Delfi die Veröffentlichung eindeutig rechtswidriger
Kommentare wirksam verhindern müssen. Der EGMR
hat diese Wertung der estnischen Gerichte nicht in
Frage gestellt und sich bei seiner Würdigung auf die
Prüfung beschränkt, ob die Tatsache, dass Delfi nicht
als ISP behandelt wird, zu Konsequenzen führt, die
nicht mit Art. 10 der Konvention vereinbar sind.

Der Gerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass die Ein-
schränkung der Meinungsfreiheit von Delfi im Gesetz
vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft
zum Schutz der Rechte anderer notwendig ist. Die-
se Feststellung beruht auf einer Reihe von Aspekten.
Zunächst ist der Hof der Auffassung, dass Delfi da-

mit hätte rechnen müssen, dass Äußerungen von Nut-
zern die Grenzen hinnehmbarer Kritik überschreiten
könnten; deshalb hätte Delfi Maßnahmen einleiten
sollen, um zu verhindern, für Rufschädigungen Drit-
ter eintreten zu müssen. Weiter vertritt der Hof die
Meinung, dass die verwendete technische Einrichtung
zum Herausfiltern vulgärer Wörter, Drohungen oder
obszöner Wendungen sich als nicht ausreichend er-
wiesen habe. Ferner habe auch das Verfahren zur Mel-
dung und Entfernung rechtswidriger Inhalte (Notice-
and-take-down), bei dem man einfach auf eine spezi-
elle Schaltfläche klickt, um den Betreiber des Portals
auf nicht angemessene Kommentare hinzuweisen, die
Veröffentlichung grob beleidigender Kommentare auf
der Plattform nicht verhindern können. Der Hof kam
zu der Überzeugung, dass Delfi ein erhebliches Maß
an Kontrolle über die auf dem Portal veröffentlichten
Kommentare ausgeübt habe, auch wenn diese Mög-
lichkeit nicht in vollem Umfang genutzt worden sei.
Da Delfi Kommentare nicht registrierter Nutzer zuließ,
und da es nicht angemessen erscheint, es den Op-
fern zuzumuten, den Urheber der beleidigenden Äu-
ßerungen zu identifizieren, ist der Hof der Auffas-
sung, dass Delfi ein gewisses Maß an Verantwortung
für die Kommentare zu tragen hat und eine Veröf-
fentlichung defamatorischer und beleidigender Aus-
sagen hätte verhindern müssen. Dabei verweist der
Hof auf die Gefahr, dass einmal im Internet veröf-
fentlichte Informationen dort auf Dauer bestehen blei-
ben bzw. verbreitet werden. Abschließend stellt der
EGMR fest, dass Delfi zur Erstattung von immateriel-
lem Schadensersatz in Höhe von EUR 320 verurteilt
worden sei, was für eine professionell arbeitende Me-
dienplattform wie Delfi auf keinen Fall als unangemes-
sene Sanktion bezeichnet werden könne. Ausgehend
von diesen Überlegungen und „insbesondere [ange-
sichts] des beleidigenden und bedrohlichen Charak-
ters der Kommentare“ kam der Hof zu dem Ergebnis,
dass die Entscheidung der estnischen Gerichte, Del-
fi für die defamatorischen Kommentare auf seinem
Internet-Nachrichtenportal verantwortlich zu machen,
eine gerechtfertigte und angemessene Einschränkung
des Rechts auf freie Meinungsäußerung darstellt.

• Judgment by the European Court of Human Rights (First Section),
case of Delfi AS v. Estonia, Appl. No. 64569/09/07 of 10 October
2013 (Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Er-
ste Sektion), Rechtssache Delfi AS gegen Estland, Beschwerde Nr.
64569/09/07 vom 10 Oktober 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16749 EN

Dirk Voorhoof
Universität Gent (Belgien) & Universität Kopenhagen

(Dänemark) & Mitglied der flämischen
Medienregulierungsbehörde

Europäischer Gerichtshof für Menschenrech-
te: Ristamäki und Korvola gegen Finnland

Im Jahr 2008 wurden Juha Arvo Mikael Ristamäki und
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Ari Jukka Korvola wegen Verleumdung verurteilt. Ri-
stamäki ist als Redakteur in der Nachrichtenredakti-
on eines landesweit sendenden finnischen Rundfunk-
veranstalters tätig; Korvola war sein damaliger direk-
ter Vorgesetzter. Anlass für die Verurteilung der bei-
den Journalisten war die Ausstrahlung eines aktuel-
len Berichts, in dem die mangelnde Zusammenarbeit
der Behörden im Zusammenhang mit Ermittlungen in
einem Fall von Wirtschaftskriminalität kritisiert wur-
de. Darin wurde gezeigt, wie sich die Steuerbehör-
den weigerten, einer Aufforderung des nationalen Kri-
minalamts Folge zu leisten und eine Steuerprüfung
von zwei Firmen durchzuführen. In dem Zusammen-
hang wurde auf K. U., einen bekannten finnischen Ge-
schäftsmann, verwiesen, der zu jenem Zeitpunkt we-
gen Wirtschaftsdelikten vor Gericht stand. Die Staats-
anwaltschaft leitete ein Strafverfahren gegen Rista-
mäki und Korvola ein. Nach Auffassung der Staatsan-
waltschaft hatten beide Journalisten- als verantwort-
licher Redakteur bzw. als Leiter, der den Beitrag zur
Ausstrahlung freigab - bewusst falsche Behauptun-
gen über K.U. verbreitet, die für den Betreffenden
schmerzhaft waren, ihm schadeten und die dazu führ-
ten, dass ihm mit Geringschätzung begegnet wurde.
Das Bezirksgericht Helsinki verurteilte die beiden we-
gen Verleumdung nach Kapitel 24 Sektion 9 Unter-
sektion 1 Punkt 1 des Strafgesetzbuchs jeweils zu ei-
ner Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen (ca. EUR
2.000), zu Schmerzensgeld an K.U. in Höhe von EUR
1.800 und zur Übernahme der Gerichtskosten von K.U.
in Höhe von EUR 1.500. Das Berufungsgericht und
auch das Oberste Gericht wiesen die Einsprüche der
Journalisten ab.

Der EGMR schließt sich den Entscheidungen der fin-
nischen Gerichte nicht an. Er verweist zunächst auf
seine Begründung in der Rechtssache Axel Springer
AG und der Rechtssache Von Hannover Nr. 2 (siehe
IRIS 2012-3/1) sowie auf die bei einer Abwägungs-
prüfung zwischen dem Schutz des Ansehens (Art. 8)
und dem Schutz der Meinungsfreiheit (Art. 10) zu be-
rücksichtigenden Kriterien. Der Hof betont, dass der
Fernsehbeitrag eindeutig das Ziel verfolgt habe, in
zwei spezifischen Fällen, an denen einflussreiche Per-
sönlichkeiten beteiligt waren, Missstände in der Ver-
waltung aufzudecken. Diese Persönlichkeiten einschl.
K.U., seien in dem Beitrag lediglich als Beispiele ge-
nannt worden, und der größte Teil des Beitrags ha-
be sich mit dem Verhalten der Steuerbehörden be-
schäftigt. Strafrechtliche Ermittlungen im Zusammen-
hang mit Wirtschaftsdelikten, die zu keinem Ergeb-
nis führen, und die Weigerung der Steuerbehörden,
zur Ermittlungsarbeit beizutragen, sind nach Auffas-
sung des Hofs Gegenstände eines legitimen öffentli-
chen Interesses. Die in dem Beitrag dargestellten Fak-
ten seien unstrittig und objektiv dargestellt; der Stil
sei nicht provozierend, und der Beitrag enthalte keine
Übertreibungen. Es gebe keine Belege oder gar Be-
hauptungen, die auf die Darstellung falscher Angaben
oder auf Böswilligkeit seitens der Journalisten schlie-
ßen lassen. Ebenso wenig gebe es Hinweise darauf,
dass Bestandteile des Programmbeitrags oder das Fo-
to von K.U. mittels Täuschung oder auf andere rechts-

widrige Art beschafft worden sind: der Beitrag basiere
auf Informationen der Polizeibehörden, und das Foto
von K.U. sei bei einem öffentlichen Anlass entstan-
den. Vom Standpunkt der allgemeinen Öffentlichkeit
betrachtet, die ein Recht darauf habe, über Ange-
legenheiten von öffentlichem Interesse informiert zu
werden - und damit auch aus Sicht der Medien, be-
stünden berechtigte Gründe, diese Sache in die Öf-
fentlichkeit zu tragen. Der Hof stellt weiter fest, dass
die nationalen Gerichte bei ihrer Prüfung die Bedeu-
tung des Rechts auf Meinungsfreiheit der beiden Jour-
nalisten nicht berücksichtigt hatten, ganz zu schwei-
gen davon, dieses Recht gegen das Recht von K.U. auf
Schutz seines Ansehens abzuwägen. Aus den Begrün-
dungen der nationalen Gerichte gehe nicht eindeutig
hervor, was im vorliegenden Fall zu der zwingenden
gesellschaftlichen Notwendigkeit geführt habe, den
Schutz der Rechte von K.U. über den Schutz der Rech-
te der Journalisten zu stellen. Nach Einschätzung des
EGMR sind die von den nationalen Gerichten genann-
ten Gründe zwar relevant, aber nicht ausreichend, um
die beanstandeten Einschränkungen als „in einer de-
mokratischen Gesellschaft notwendig“ auszuweisen.
Unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte des Falls
und unbeschadet des Ermessensspielraums, der dem
Staat in diesem Bereich zusteht, gelangt der EGMR zu
der Auffassung, dass die finnischen Gerichte keine an-
gemessene Abwägungsprüfung der gegensätzlichen
Interessenlagen vorgenommen hatten. Damit liegt ei-
ne Verletzung von Artikel 10 der Konvention vor.

• Judgment by the European Court of Human Rights (Fourth Section),
case of Ristamäki and Korvola v. Finland, Appl. No. 66456/09) of 29
October 2013 (Urteil des EGMR (Vierte Sektion), Rechtssache Rista-
mäki und Korvola gegen Finnland, Beschwerde Nr. 66456/09) vom 29.
Oktober 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16750 EN

Dirk Voorhoof
Universität Gent (Belgien) & Universität Kopenhagen

(Dänemark) & Mitglied der flämischen
Medienregulierungsbehörde

EUROPÄISCHE UNION

Generalanwalt: Webseitensperrpflicht für
Zugangsvermittler gebilligt

In seinen Schlussanträgen vom 26. November 2013
hat der Generalanwalt beim Gerichtshof der Euro-
päischen Union (EuGH) in der Rechtssache C-314/12
die gerichtliche Anordnung gegen einen Internet-
Zugangsvermittler zur Sperrung bestimmter urheber-
rechtsverletzender Internetseiten als unionsrechts-
konform erachtet.

Im Rechtsstreit des österreichischen Zugangsvermitt-
lers UPC Telekabel mit der Constantin Film Ver-
leih GmbH und der Wega Filmproduktionsgesellschaft
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GmbH hatte sich der Oberste Gerichtshofs Österreich
mit einem Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH
gewandt. Die wesentliche Frage betraf dabei die Aus-
legung des Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG
(„Urheberrechtsrichtlinie“). Art. 8 Abs. 3 sieht gericht-
liche Anordnungen gegen Vermittler vor, deren Dien-
ste von einem Dritten zu Urheberrechtsverletzungen
genutzt werden. Im vorliegenden Fall war der urhe-
berrechtswidrig genutzte Dienst die Webseite kino.to.
Die gerichtliche Anordnung richtete sich jedoch gegen
die UPC Telekabel, die lediglich den Zugang zum In-
ternet und somit auch zu kino.to ermöglicht. Im natio-
nalen Verfahren wurde gegen den Zugangsvermittler
eine Sperrpflicht dieser Webseite im Wege einer einst-
weiligen Verfügung angeordnet, obgleich UPC Teleka-
bel weder in rechtlicher Verbindung zu kino.to stand
noch Internetzugang oder Speicherplatz für das An-
gebot zur Verfügung stellte. In der bisherigen Recht-
sprechung des EuGH war stets der Zugangsvermittler
des Verletzenden rechtmäßiger Adressat einer Anord-
nung nach Art. 8 Abs. 3 Urheberrechtsrichtlinie, nicht
jedoch der Zugangsvermittler des Abrufenden eines
rechtsverletzenden Dienstes.

Nach Ansicht des Generalanwalts ergibt sich aus
Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck des Art. 8 Abs.
3 der Urheberrechtsrichtlinie dessen Anwendbarkeit
auf den Zugangsvermittler in der vorliegenden Kon-
stellation. Der Gesetzgeber verlange eine rigorose
und wirksame Regelung zum Schutz des Urheber-
rechts. Wo die Betreiber rechtsverletzender Angebo-
te nicht belangbar sind, etwa bei außereuropäischen
Diensten, gebiete der effektive Schutz die Inanspruch-
nahme des Zugangsvermittlers auch dann, wenn er
in keinerlei rechtlicher oder tatsächlicher Verbindung
zum rechtswidrigen Angebot stehe.

Die Grenzen einer gerichtlichen Sperranordnung wür-
den von den Grundrechten der Beteiligten gezo-
gen. Ganz allgemein und ohne Anordnung konkreter
Maßnahmen (so genanntes Erfolgsverbot) dürfe eine
Sperrpflicht nicht angeordnet werden. Eine Sperran-
ordnung werde jedoch nicht schon dadurch unverhält-
nismäßig, dass sie dem Zugangsvermittler einen er-
heblichen Aufwand auferlege und im Ergebnis durch
die Nutzer dennoch leicht umgangen werden könne,
so der Generalanwalt. Im Übrigen sei es Sache der
nationalen Gerichte, im Einzelfall alle besonderen Um-
stände zu berücksichtigen und die Grundrechte der
Beteiligten gegeneinander abzuwägen. Bei der Abwä-
gung sei auch die mögliche Entwicklung in den Blick
zu nehmen, dass künftig vermehrt Zugangsvermittler
in Anspruch genommen werden. Sollte dadurch ein
besonders hoher Aufwand für die Zugangsvermittler
entstehen, der am Ende gar das Geschäftsmodell in
Frage stelle, sei eine Kostenbeteiligung der Rechtein-
haber in Erwägung zu ziehen. Vorrangig müssten oh-
nehin weiterhin die Urheberrechte gegen die Betrei-
ber der rechtswidrigen Webseite oder deren Zugangs-
vermittler durchgesetzt werden.

• Schlussanträge des Generalanwalts Pedro Cruz Villalón vom 26.
November 2013 (Rechtssache C-314/12)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16800 DE EN FR
CS DA EL ES ET FI HR HU IT LT LV
MT NL PL PT SK SL SV

Martin Rupp
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Rat der EU: Kreatives Europa Förderpro-
gramm angenommen

Am 11. Dezember 2013 haben das Europäische Par-
lament und der Rat das Programm der Europäischen
Kommission „Kreatives Europa“ offiziell verabschie-
det. Mit dem neuen Programm soll die europäische
Kultur- und Kreativbranche gefördert werden; dazu
stehen 9% mehr Mittel als bisher zur Verfügung. Da-
mit werden in den nächsten sieben Jahren (2014 -
2020) insgesamt EUR 1,46 Mrd. bereitgestellt werden.

Das von der Europäischen Kommission vorgeschlage-
ne neue Programm verfolgt das Ziel, die Kultur- und
Kreativindustrie in Europa zu unterstützen und aus-
zubauen. Das Programm wird es Künstlern und Kul-
turschaffenden erlauben, außerhalb Europas zu wir-
ken und neue Publikumsschichten zu erreichen. Für
die Umsetzung dieses grenzüberschreitenden Ansat-
zes sieht das Programm Mittel für 250.000 Kunst- und
Kulturschaffende, 800 europäische Filme, 2.000 euro-
päische Kinos und 4.500 Buchübersetzungen vor. Im
Rahmen des Programms werden auch Projekte mit
ähnlicher Zielsetzung wie die Initiative „Kulturhaupt-
städte Europas", das Europäische Kulturerbe-Siegel
sowie fünf europäische Preise gefördert.

Der Schwerpunkt auf grenzübergreifender Zusam-
menarbeit trägt mit dazu bei, die kulturelle und
sprachliche Vielfalt zu schützen. Studien haben ge-
zeigt, dass nur 13 % der Europäer in Konzerte gehen,
die in anderen europäischen Staaten produziert wor-
den sind, und nur 4 % besuchen Theateraufführun-
gen aus anderen europäischen Ländern. Durch ver-
besserte Möglichkeiten, breitere Publikumsschichten
zu erreichen, will die Kommission einer Fragmentie-
rung des Markts entgegenwirken und den sozialen Zu-
sammenhalt stärken.

Neben diesen kulturellen Vorteilen bietet das Pro-
gramm „Kreatives Europa“ einen Beitrag zur Förde-
rung des Wirtschaftswachstums und zur Schaffung
neuer Arbeitsplätze in Europa. Bis zu 4,5 % des BIP
werden von der Kultur- und Kreativbranche erwirt-
schaftet, in der fast 4 % der europäischen Arbeitskräf-
te beschäftigt sind. Dies zeigt die große Bedeutung
der Kultur für die Wirtschaft. Die Erhöhung des Kultur-
budgets für die nächsten sieben Jahre auf EUR 1,46
Mrd. ist daher ein bedeutender Schritt zur Stärkung
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der europäischen Wirtschaft. Die Erhöhung der Mit-
tel für das Programm „Kreatives Europa“ wird darüber
hinaus auch dazu beitragen, die Position Europas als
weltweit größter Exporteur von Produkten der Krea-
tivindustrie zu sichern. Investitionen in diesen Sektor
sind notwendig, um zu verhindern, dass Europa von
anderen Ländern überholt wird.

Das neue Programm ersetzt die derzeitigen Kultur-,
MEDIA- und MEDIA Mundus-Programme und sieht drei
Aktionsbereiche vor: ein Teilprogramm Kultur, ein Teil-
programm Media und einen sektorübergreifenden Be-
reich. Im Teilprogramm Kultur werden die darstellen-
den und bildenden Künste, die Erhaltung und Pflege
des Kulturerbes sowie andere Kulturbereiche geför-
dert. Das Teilprogramm MEDIA sieht eine Förderung
des Kinofilms und des audiovisuellen Sektors vor. Im
sektorübergreifenden Bereich soll ein finanzielles Ga-
rantieinstrument kleinen Unternehmen den Zugang
zu Bankkrediten ermöglichen; weiter sind Mittel für
eine transnationale politische Zusammenarbeit und
experimentelle Projekte zur Überbrückung der Unter-
schiede zwischen den Kultur- und Kreativbranchen
vorgesehen.

Alle 28 Mitgliedstaaten können sich um eine Fi-
nanzierung durch das Programm „Kreatives Euro-
pa“ bewerben. Darüber hinaus können sich auch
die EFTA-Länder, EU-Beitrittskandidaten und potenzi-
elle Kandidaten sowie EU-Nachbarstaaten um Mittel
aus dem Programm bemühen. Jedoch müssen nicht-
europäische Länder eine „Eintrittskarte" für ein Mit-
wirken erwerben. Einzelpersonen können sich nicht
unmittelbar um Programm-Mittel bewerben. Trotzdem
werden ca. 250.000 Kunst- und Kulturschaffende so-
wie Mitarbeiter der audiovisuellen Industrie durch das
Programm unterstützt und gefördert; Einzelpersonen
erreicht die Förderung somit auf indirektem Weg.

Das Förderprogramm Kreatives Europa ist am 1. Janu-
ar 2014 in Kraft getreten.

• Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung des Programms
Kreatives Europa (2014-2020) und zur Aufhebung der Beschlüsse Nr.
1718/2006/EG, Nr. 1855/2006/EG und Nr. 1041/2009/EG
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16812 DE EN FR
CS DA EL ES ET FI HR HU IT LT LV
MT NL PL PT SK SL SV
• Website Kreatives Europa
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16753 DE EN FR

Sam van Velze
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

Europäische Kommission: Telekom-Steuer
bestätigt

Am 21. November 2013 hat die Europäische Kommis-
sion die französische Telekom-Steuer, eine Sonderab-

gabe für die Bereitstellung elektronischer Kommuni-
kationsdienste (TST-D), mit der dasCentre national du
cinéma et de l’image animée (Nationales Filmzentrum
- CNC) zu nahezu 40 % sein Jahresbudget finanziert,
bestätigt. Die 2007 eingeführte und in den Artikeln L.
115-6 ff des Code du cinéma et de l’image animée
(Gesetz über das Kino und Bewegtbild) verankerte
Steuer stellt einen Beitrag der Herausgeber und An-
bieter von Fernsehdiensten sowie insbesondere der
Betreiber von Telekommunikationsdiensten zum au-
diovisuellen Schaffen dar. Im Rahmen des Loi de fi-
nances (Finanzgesetz) von 2012 war die Steuer auf
den gesamten Abonnement-Umsatz der Betreiber er-
weitert worden und galt nicht mehr nur für den Fern-
sehbereich. Damit wollte man auf das Vorgehen eini-
ger Betreiber reagieren, die die Besteuerungsgrund-
lage erheblich minderten, indem sie die Fernsehdien-
ste innerhalb ihrer Triple Play-Pauschale ausglieder-
ten. Aufgrund von Differenzen zwischen Frankreich
und der EU-Kommission konnte diese Reform jedoch
nicht in Kraft treten. Nach dem Urteil des Gerichts-
hofs der Europäischen Union vom 27. Juni 2013, das
die Telekom-Steuer für mit dem europäischen Recht
vereinbar erklärte (siehe IRIS 2013-7/3), kann nun die
modernisierte Steuer auf elektronische Kommunika-
tionsdienste endlich ab dem Haushaltsjahr 2014 in
Kraft treten und wird nunmehr für sämtliche Zugangs-
arten zu Fernsehdiensten, einschließlich des Internets
gelten. „Die Reform ist ein wichtiger Fortschritt für das
Kino- und Fernsehfilmwesen; sie modernisiert und fe-
stigt die Grundlagen der kulturellen Ausnahme. Der
Grundsatz, laut dem die der Ausstrahlung von Wer-
ken vorgeschalteten Nutznießer dieser Werke zur Fi-
nanzierung des Filmschaffens beitragen müssen, kann
nunmehr auch im digitalen Zeitalter Anwendung fin-
den“, erklärte die Ministerin für Kultur und Kommuni-
kation, Aurélie Filippetti, in einer Mitteilung. Zeitlicher
Zufall? Der Sender TF1 hat im Rahmen einer Klage vor
dem Conseil d’Etat (Staatsrat - oberstes Verwaltungs-
gericht), in der er die Rückzahlung von EUR 1,9 Mio.
fordert, die er 2011 als Telekom-Steuer (TST) entrich-
tet hatte, die vorrangige Frage der Verfassungskon-
formität (QPS) gestellt, weil er die Auffassung vertritt,
Artikel L. 115-6c des Code du cinéma verstoße gegen
den Grundsatz der Gleichheit bei den öffentlichen La-
sten (Art. 13 der Erklärung der Menschenrechte von
1789). Der Staatsrat reichte die QPS an den Verfas-
sungsrat weiter. Es bleibt nun abzuwarten, ob Letzte-
rer die Gesetzesbestimmung für verfassungswidrig er-
klärt, was erhebliche finanzielle Auswirkungen in Be-
zug auf die Steuer haben könnte. Der Verfassungsrat
nun hat drei Monate Zeit, um sein Urteil zu fällen.

• Communiqué de presse du ministère de la Culture et de la Commu-
nication, 21 novembre 2013 (Pressemitteilung des Ministeriums für
Kultur und Kommunikation, 21. November 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16803 FR

Amélie Blocman
Légipresse

IRIS 2014-1 7

http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16812
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16753
http://merlin.obs.coe.int/cgi-bin/show_iris_link.php?language=de&iris_link=2013-7/3&id=14516
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16803


Europäische Kommission: Mitteilung zur
Filmwirtschaft 2013 - neue Regeln für staat-
liche Beihilfen zur Filmförderung

Staatliche Beihilfen für europäische Filme und ande-
re audiovisuelle Werke können ab sofort für alle Pha-
sen des Kreativprozesses gewährt werden. Dies ist die
wichtigste Neuerung der am 15. November 2013 von
der Europäischen Kommission angenommenen Mit-
teilung zur Filmwirtschaft von 2013. Die neue Mit-
teilung ersetzt die Mitteilung zur Filmwirtschaft von
2001, die am 31. Dezember 2012 ausgelaufen war,
nachdem sie drei Mal verlängert worden war: 2004,
2007 und 2009 (siehe IRIS 2004-4/6, IRIS 2007-7/4
und IRIS 2009-3/3).

Allgemein gilt der Grundsatz, dass staatliche Beihil-
fen, die den Wettbewerb verfälschen oder zu verfäl-
schen drohen, mit dem Binnenmarkt nicht vereinbar
sind. Nach Artikel 107(3)(d) AEUV (Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union) sind Beihilfen zur
Förderung der Kultur und des Kulturerbes jedoch zu-
lässig. Nach Artikel 108 AEUV ist die Kommission ver-
pflichtet, staatliche Beihilferegelungen zu prüfen. Die
Mitteilung zur Filmwirtschaft 2001 legte Kriterien für
die Beurteilung staatlicher Beihilfen für Filmproduktio-
nen fest, um für alle Beteiligten Rechtssicherheit zu
schaffen. In der neuen Mitteilung sind zwischenzeit-
lich in der Filmwirtschaft eingetretene Veränderungen
berücksichtigt. So ermöglichen neue digitale Techno-
logien Erzähltechniken, die verschiedene Plattformen
und Formate verwenden. Derartige Aspekte sind nun-
mehr Gegenstand der Mitteilung. Die Kommission hat
die Filmwirtschaft und die Mitgliedstaaten um Stel-
lungnahme zum Text gebeten.

Die Bestimmungen der neuen Mitteilung gelten für ei-
ne größere Bandbreite an Tätigkeiten und nicht nur für
die Produktion von Filmen. So können die Drehbuch-
gestaltung, die Entwicklung, der Filmvertrieb oder die
Werbung, aber auch Kinos gefördert werden. Beihil-
fen für bestimmte Produktionstätigkeiten sind jedoch
nicht zulässig. Das heißt, dass sich Beihilfen nicht
auf einzelne Positionen eines Filmbudgets beschrän-
ken dürfen. Die Beihilfeintensität für die Produktion
von Filmen bleibt weiterhin auf 50 % der Gesamtbud-
gets begrenzt. Diese Regel gilt nun auch für den Ver-
trieb und Tätigkeiten im Bereich Promotion. Für die
Drehbuchgestaltung und Entwicklung besteht jedoch
grundsätzlich keine Beihilfehöchstgrenze. Bei Kopro-
duktionen, die von mehr als einem Mitgliedstaat fi-
nanziert werden, kann die Beihilfe bis zu 60 % des
Produktionsbudgets betragen. Kommerziell schwieri-
ge Werke wie Dokumentarfilme oder Erstlingsfilme
von Regisseuren sind hiervon ausgenommen.

Die Kommission erkennt an, dass Bestimmungen hin-
sichtlich der Territorialisierung der Ausgaben notwen-
dig sein können, um die jeweiligen nationalen Ein-
richtungen der Filmproduktionsinfrastruktur zu erhal-

ten. In der Mitteilung von 2013 ist nun neu, dass sol-
che Verpflichtungen in einem angemessenen Verhält-
nis zur tatsächlichen finanziellen Unterstützung ste-
hen sollten. Die Mitgliedstaaten können für Produk-
tionstätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet einen Minde-
stanteil bestimmen, der jedoch nicht über 50 % des
Produktionsbudgets betragen darf. Im Falle von Beihil-
fen in Form von Zuschüssen sollte die maximal zuläs-
sige Verpflichtung zur Territorialisierung der Ausgaben
auf 160 % des Beihilfebetrags begrenzt sein. Wie frü-
her gilt somit insgesamt eine Obergrenze für die Ver-
pflichtung von 80 % des Produktionsbudgets. Die letz-
te Neuerung der Mitteilung schließlich ist der Hinweis
auf die Bedeutung des Filmerbes, das zu erhalten und
zu pflegen ist. Die Mitgliedstaaten sollten dazu ermu-
tigen, geförderte Werke bei Einrichtungen zum Schutz
des Filmerbes zu hinterlegen und in der gesamten EU
nicht-kommerziell zu verwerten.

Die Mitteilung gilt ab dem 16. November 2013. Neue
einzelstaatliche Beihilferegelungen werden nunmehr
nach den darin enthaltenen Kriterien bewertet. Die
Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre bestehenden
Filmförderregelungen innerhalb von zwei Jahren an
die neue Mitteilung anzupassen.

• Mitteilung der Kommission über staatliche Beihilfen für Filme und
andere audiovisuelle Werke (2013/C 332/01)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16813 DE EN FR
CS DA EL ES ET FI HR HU IT LT LV
MT NL PL PT SK SL SV
• Memo of the European Commission, State aid: Commission ad-
opts new film support rules - frequently asked questions, 14 Novem-
ber 2013 (Memo der Europäischen Kommission, Staatliche Beihilfen:
Kommission nimmt neue Beihilfevorschriften für die Filmförderung an
- Häufig gestellte Fragen, 14. November 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16756 EN

Sarah Johanna Eskens
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

Europäische Kommission: Konsultation zur
Überprüfung des Urheberrechts

Am 5. Dezember 2013 hat die Europäische Kommissi-
on eine öffentliche Konsultation zur Überprüfung der
Regeln zum EU-Urheberrecht als Teil des Überprü-
fungsprozesses eröffnet, den die Europäische Kom-
mission 2011 angekündigt hatte.

Die Konsultation erfolgt vor dem Hintergrund der
Chancen und Herausforderungen, die sich aus neuen
Formen der Verbreitung und Nutzung von Inhalten in
der digitalen Welt ergeben. Schließlich, so die Konsul-
tation, müssten Gesetzgeber sicherstellen, dass der
urheberrechtliche Rahmen dem neuen Umfeld ange-
messen bleibt. In diesem Zusammenhang hat die Eu-
ropäische Kommission bereits früher relevante The-
men in ihrer „Mitteilung über Inhalte im digitalen Bin-
nenmarkt“ (KOM (2012) 789 endg., siehe IRIS 2013-

8 IRIS 2014-1

http://merlin.obs.coe.int/cgi-bin/show_iris_link.php?language=de&iris_link=2004-4/6&id=14481
http://merlin.obs.coe.int/cgi-bin/show_iris_link.php?language=de&iris_link=2007-7/4&id=14481
http://merlin.obs.coe.int/cgi-bin/show_iris_link.php?language=de&iris_link=2009-3/3&id=14481
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16813
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16756
http://merlin.obs.coe.int/cgi-bin/show_iris_link.php?language=de&iris_link=2013-2/4&id=14502
http://merlin.obs.coe.int/cgi-bin/show_iris_link.php?language=de&iris_link=2013-2/4&id=14502


2/4) ausgewiesen. Gestützt auf diese Themen zielt die
Konsultation nunmehr darauf ab zu bewerten, ob das
System an Rechten, Beschränkungen und Durchset-
zung einer Anpassung bedarf.

Interessenträger sind daher aufgerufen, ihre Ansich-
ten zu Fragen wie Territorialität im Binnenmarkt, Har-
monisierung, Beschränkungen und Ausnahmen im Ur-
heberrecht im digitalen Zeitalter, Fragmentierung des
EU-Urheberrechtsmarktes und die Effizienz und Recht-
mäßigkeit von Durchsetzung darzulegen. Die Interes-
senträger repräsentieren alle Stufen der Wertschöp-
fungskette: Rechteinhaber, Intermediäre, Endnutzer
und institutionelle Nutzer wie Bibliotheken. Stellung-
nahmen werden bis zum 5. Februar 2014 entgegen-
genommen.

Der Fragebogen enthält Fragen zu sechs Hauptthe-
men:

- „Rechte und Funktionsweise des Binnenmarkts“ um-
fasst fünf Unterbereiche. Dazu gehören der (territo-
riale) Geltungsbereich von Exklusivrechten bei digi-
taler Übertragung, die Machbarkeit eines Registrie-
rungssystems für Werke auf EU-Ebene sowie die An-
gemessenheit der gegenwärtigen urheberrechtlichen
Schutzdauer.

- „Beschränkungen und Ausnahmen im Binnenmarkt“
stellt zunächst allgemeine Fragen nach dem optiona-
len Charakter und dem territorialen Geltungsbereich
der gegenwärtigen Ausnahmen. Weitere allgemeine
Fragen betreffen die Notwendigkeit neuer Beschrän-
kungen und höherer Flexibilität im bestehenden Rah-
men. Zudem wird auch das Thema eines gerechten
Ausgleichs angesprochen. Des Weiteren will der Ab-
schnitt Probleme mit der Nutzung von Werken in spe-
ziellen Kontexten aufzeigen. Dazu wird der jeweilige
Blickwinkel der Nutzer, Diensteanbieter und Rechtein-
haber berücksichtigt. Die Kontexte umfassen Fernzu-
gang zu Inhalten in Bibliotheken und Archiven, Lehre,
Forschung, Nutzung durch Behinderte, Text- und Da-
tenbankauswertung sowie nutzergenerierte Inhalte.

- „Privatkopien und Reproduktionen“ betrachtet den
Geltungsbereich und die Anwendung der maßgebli-
chen Ausnahmen im digitalen Umfeld. Darüber hinaus
werden Probleme grenzüberschreitender Transaktio-
nen und unterschiedsloser Anwendung der Abgaben
für Privatkopien untersucht.

- „Gerechte Vergütung für Autoren und ausübende
Künstler“ erhebt Bedenken hinsichtlich unangemesse-
ner Vergütungen in Bezug auf Online-Verwertung und
fragt nach bevorzugten Vergütungsmechanismen.

- „Achtung von Rechten“ enthält Fragen zur Durch-
setzung bei Verstößen in kommerzieller Absicht, zur
Rolle von Intermediären im geltenden Rechtsrahmen
sowie zum Gleichgewicht zwischen Achtung des Urhe-
berrechts und Grundrechten wie zum Beispiel Privat-
sphäre.

- „Ein einheitlicher EU-Urheberrechtstitel“ untersucht
die Attraktivität einer vollständigen Harmonisierung

und der Ablösung einzelstaatlicher Urheberrechtsge-
setze.

Die Stellungnahmen zur Konsultation sollen zu ei-
nem für 2014 vorgesehenen Beschlussfassung dar-
über beitragen, ob Vorschläge für eine Legislativre-
form auf den Weg gebracht werden sollten.

• Öffentliche Konsultation zur Überprüfung der Regeln zum EU-
Urheberrecht
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16819 DE EN FR

Vicky Breemen
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

LÄNDER

AT-Österreich

BKS rügt Werbelogos bei Einblendungen von
Spielständen

Mit einem nunmehr veröffentlichten Bescheid vom
11. September 2013 hat der österreichische Bundes-
kommunikationssenat (BKS) Stellung zur Differenzie-
rung zwischen Sponsorhinweisen und Produktplatzie-
rung bezogen.

Im vorliegenden Fall hatte der Österreichische Rund-
funk (ORF) während eines Fußballspiels im Rahmen
mehrerer Spielstandeinblendungen rechts neben der
Spielzeit das Logo der österreichischen Tageszeitung
„Kurier“ eingeblendet.

Die Regulierungsbehörde KommAustria hatte das Er-
scheinen des Werbelogos als Sponsorhinweis einge-
stuft und eine Verletzung von § 17 Abs. 1 ORF-Gesetz
festgestellt, der die Einblendung von Sponsorhinwei-
sen während der laufenden Sendung untersagt. In sei-
ner Berufung vertrat der ORF den Standpunkt, Spiel-
grafiken über Spielstände und -statistiken seien Teil
der Handlung und eindeutig spielbezogene Informati-
on über ein Match. Seit dem Beginn von Einblendun-
gen im Fernsehen würden Logos mittransportiert. Da-
bei gebe es keinen Unterschied, ob ein Logo auf der
Interviewwand oder der Bekleidung angebracht oder
mit den Spielinformationen in das Fernsehbild „ein-
gebracht“ werde. Der ORF zog daher die Einordnung
der Einblendung als Sponsorhinweis in Zweifel. Nach
der Spruchpraxis des BKS lägen solche Hinweise zu-
dem nur dann vor, wenn ein Hinweis die Formulierung
„präsentiert von XY“ oder einen anderweitigen Bezug
zur Sendung enthalte. Ein spezifischer inhaltlicher Zu-
sammenhang fehle im gegenständlichen Fall.
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Im Berufungsverfahren bestätigte der BKS die Ent-
scheidung der KommAustria. Unter Verweis auf
den seiner Ansicht nach auch für die österreichi-
sche Bestimmung maßgeblichen Erwägungsgrund 91
der EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
(2010/13/EU) bekräftigte der BKS die Einordnung
der Einblendung als Sponsorhinweis. Der Erwägungs-
grund verdeutliche, dass bei der Produktplatzierung
der Hinweis auf ein Produkt in die Handlung der Sen-
dung eingebaut ist; Hinweise auf Sponsoren könnten
zwar ebenfalls während einer Sendung gezeigt wer-
den, seien aber nicht Teil der Handlung.

Die vom ORF im Rahmen eines „Grafik-Overlay“ erst
zusätzlich zur Handlung über die abgebildete Szene-
rie darübergelegten Logos bilden nach Ansicht des
BKS keinen Teil der den Gegenstand der Sendung bil-
denden Handlung. Es sei in dieser Hinsicht auch ir-
relevant, dass das Logo zeitgleich mit der Einblen-
dung von auf das Fußballspiel bezogenen Informa-
tionen (Spielzeit, Spielstand, Torschützen) zu sehen
sei. Auch die solcherart hinzugefügten Informationen
seien wie das eingeblendete „Kurier“-Logo zwar Sen-
dungsbestandteil, nicht aber ein Teil der durch die
Sendung abgebildeten Handlung.

Aus diesen Gründen sei die Berufung des ORF gegen
den erstinstanzlichen Bescheid der KommAustria er-
folglos.

• Entscheidung des BKS vom 11. September 2013 (GZ 611.009/0004-
BKS/2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16791 DE

Peter Matzneller
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

BG-Bulgarien

Verfassungsgericht erklärt Lustrationsbe-
stimmungen im Hörfunk- und Fernsehgesetz
für nichtig

Mit seinem Urteil Nr. 8 vom 11. Oktober 2013 in
der Verfassungssache Nr. 6 von 2013 hat das Verfas-
sungsgericht der Republik Bulgarien Art. 26 Ziff. 3 und
Art. 59 Abs. 2 Ziff. 3 des Hörfunk- und Fernsehgeset-
zes für verfassungswidrig und mit den internationalen
Verträgen, denen Bulgarien beigetreten ist, unverein-
bar erklärt.

Das Verfahren wurde am 16. Januar 2013 auf Initia-
tive von 57 Abgeordneten der 41. Nationalversamm-
lung (in deren früherer Zusammensetzung) eröffnet.
In dem Antrag zu dem Verfahren heißt es, die be-
anstandeten Bestimmungen aus Art. 26 Ziff. 3 und

Art. 59 Abs. 2 Ziff. 3 des Hörfunk- und Fernsehgeset-
zes seien nicht mit dem Grundsatz der Rechtsstaat-
lichkeit (Art. 4 Abs. 1 der Verfassung), des Vorrangs
der Verfassung (Art. 5 Abs. 1 der Verfassung) und der
Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz (Art. 6 Abs.
2 der Verfassung) vereinbar und schränkten zudem
unter Verletzung von Art. 49 Abs. 3 der Verfassung
die freie Wahl des Berufs und des Arbeitsplatzes ein.
Nach Auffassung der Antragsteller begründen die be-
anstandeten Bestimmungen des Hörfunk- und Fern-
sehgesetzes ein ausdrückliches Verbot für die Einstel-
lung einer bestimmte Personengruppe, die in der Ver-
gangenheit bestimmte Stellen im öffentlichen Dienst
bekleidet hatten, an bestimmten Stellen des öffent-
lichen Dienstes. Hierzu vertrat das Gericht die Auf-
fassung, die Zugehörigkeit zu strukturellen Organen
der früheren Staatssicherheit könne weder eine Ein-
schränkung der verfassungsmäßigen Rechte noch die
oben erwähnte Einschränkung bei der Besetzung be-
stimmter Positionen im öffentlichen Dienst rechtferti-
gen, denn bei der letzteren Einschränkung handle es
sich um Diskriminierung.

Ferner sind die angefochtenen Bestimmungen des
Hörfunk- und Fernsehgesetzes nach Auffassung der
Antragsteller unvereinbar mit den allgemein aner-
kannten Bestimmungen des internationalen Rechts
und mit den internationalen Verträgen, denen Bulga-
rien beigetreten ist. Sie stellten eine unverhältnismä-
ßige Einschränkung der Menschenrechte im Sinne der
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK) dar. Die Bestim-
mungen verstießen gegen Art. 14 EMRK, Art. 2 Abs. 2
und Art. 5 des Internationalen Pakts über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte, Art. 25 lit. c und
Art. 26 des Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte, Art. 1 Ziff. 1 und 2, Art. 2 und 3 lit. b
des Übereinkommens Nr. 111 der Internationalen Ar-
beitsorganisation über die Diskriminierung in Beschäf-
tigung und Beruf, Art. 20 und 21 der EU-Charta der
Grundrechte, die Europäische Sozialcharta und die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte.

Die angefochtenen Bestimmungen des Hörfunk- und
Fernsehgesetzes verstießen gegen den Grundsatz der
Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz (Art. 6 Abs.
2 der Verfassung). Da jede Lustration eine außerge-
wöhnliche und isolierte gesetzgeberische Maßnahme
zur Einschränkung von Rechten darstelle, die auf Fak-
ten aus der Vergangenheit über eine Gruppe von Men-
schen basiere, sei sie gemäß Art. 6 Abs. 2 der Verfas-
sung der Republik Bulgarien unzulässig.

Die angefochtenen Bestimmungen stellten eine un-
verhältnismäßige Einschränkung der Menschenrechte
im Sinne der EMRK und der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (im Fol-
genden „der Gerichtshof“) in Straßburg dar. In sei-
ner ständigen Rechtsprechung vertritt der Gerichts-
hof die Ansicht, die Einführung von Lustrationsbestim-
mungen schränke die Menschenrechte ein, die durch
die EMRK gewährleistet seien (Sidabras und Dziautas
gegen Litauen - Anträge Nr. 55480/00 und 59330/00;
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Rainys und Gasparavicius gegen Litauen - Anträge
Nr. 70665/01 und 74345/01; Zdanoka gegen Lettland
- Antrag Nr. 58278/00). Die angefochtenen Bestim-
mungen seien nicht vereinbar mit Art. 1 Ziff. 1 und
2, Art. 2 und 3 lit. b des Übereinkommens Nr. 111
der Internationalen Arbeitsorganisation über die Dis-
kriminierung in Beschäftigung und Beruf (veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 35 vom 2. Mai 1997). Zu dem im-
pliziten Verbot der Diskriminierung im Bereich Arbeit
und Beschäftigung heißt es in dem Übereinkommen:
„Eine Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzu-
gung hinsichtlich einer bestimmten Beschäftigung,
die in den Erfordernissen dieser Beschäftigung be-
gründet ist, gilt nicht als Diskriminierung.“ Noch we-
niger akzeptabel sei es, die festgelegten Einschrän-
kungen mit der Umsetzung der Bestimmung in Art. 40
Abs. 1 der Verfassung in Verbindung zu bringen, wo-
nach die Presse und andere Masseninformationsmedi-
en frei sind und nicht der Zensur unterliegen. In mo-
dernen demokratischen Staaten sei es nicht hinnehm-
bar, Freiheiten durch gesetzliche Einschränkungen der
verfassungsmäßigen Rechte der Bürger zu garantie-
ren. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts wur-
de im Amtsblatt Nr. 91 vom 18. Oktober 2013 ver-
öffentlicht. Drei der zwölf Richter des Verfassungsge-
richts formulierten eine „abweichende Meinung“ und
stimmten für die Lustrationsbestimmungen in dem
Gesetz.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass das Verfassungs-
gericht Gelegenheit hat, ein Urteil über diese gesetz-
lichen Bestimmungen zu fällen. Als das Hörfunk- und
Fernsehgesetz 1998 verabschiedet wurde, wurden die
Lustrationsbestimmungen schon einmal angefochten.
In der Verfassungssache Nr. 36 von 1998 entschied
das Verfassungsgericht der Republik Bulgarien jedoch
mit Urteil Nr. 10 vom 25. Juni 1999, dass diese Be-
stimmungen nicht verfassungswidrig seien. Fünfzehn
Jahre später sind die Mitarbeiter der Dienste der frü-
heren Staatssicherheit im Bereich der Massenmedien
nun rehabilitiert.

• Ðåøåíèå � 8 îò 11 îêòîìâðè 2013 ã . ïî êîíñòèòóöè-
îííî äåëî � 6 îò 2013 ã . íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä íà
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ (Urteil Nr. 8 vom 11. Oktober 2013 in der
Verfassungssache Nr. 6 von 2013 des Verfassungsgerichts der Repu-
blik Bulgarien)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16766 BG

Rayna Nikolova
Neue bulgarische Universität

Erklärung der Medienregulierungsbehörde
zur Berichterstattung der nationalen elek-
tronischen Massenmedien über das Thema
Flüchtlinge

In seiner regulären Sitzung am 5. November 2013 hat
der Rat für elektronische Medien (CEM) die Ergebnis-
se seiner gezielten Überwachung der Berichterstat-
tung in den elektronischen Massenmedien über die

Aufnahme von Flüchtlingen im Land diskutiert. Dem-
nach werden die Zuschauer im Allgemeinen zeitnah,
umfassend und professionell über das Flüchtlingsthe-
ma informiert; in einzelnen Fällen seien jedoch auch
Hassreden sowie rechtswidrige und moralisch frag-
würdige Bezeichnungen festgestellt worden, darunter
Ausdrücke wie „Kannibalen“, „Mob“ oder „abscheuli-
che Primaten“.

Der CEM ergreift im Rahmen seiner Kompetenzen al-
le notwendigen Maßnahmen und stützt sich auf die
Empfehlung Nr. R (97) 20 des Ministerkomitees des
Europarats über „Hassrede“, erklärte bei dieser Gele-
genheit aber auch, dass die Freiheit der Meinungsäu-
ßerung keine Äußerungen einschließe, die zu Rassen-
hass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Into-
leranz aufrufen. In der Praxis bedeute dies, dass jede
Meinung öffentlich geäußert werden dürfe, aber nicht
in einer Weise, die die Würde oder die ethnische oder
religiöse Zugehörigkeit anderer berührt.

Der CEM vertritt die Ansicht, solche Hassreden kämen
häufig nicht von den Vertretern der Massenmedien,
sondern von deren Gesprächspartnern, oftmals Politi-
ker. Die rechtliche Haftung liege jedoch bei den Me-
dien selbst, und die Fernsehmoderatoren und Repor-
ter seien verpflichtet, alle notwendigen Schritte zu un-
ternehmen, um die betroffenen Personen zu schützen
(siehe IRIS 2013-9/5). Ein weiteres wesentliches Pro-
blem bestehe darin, dass die Moderatoren in manchen
Massenmedien gleichzeitig auch Politiker seien. Dies
deute auf einen speziellen Interessenskonflikt hin und
eröffne die Möglichkeit für eine breite öffentliche De-
batte.

•Äåêëàðàöèÿ íà Ñúâåòà çà åëåêòðîííè ìåäèè îòíîñíî îò-
ðàçÿâàíåòî íà òåìàòà çà áåæàíöèòå â åëåêòðîííèòå ìåäèè
(Erklärung der Medienregulierungsbehörde zur Berichterstattung der
nationalen elektronischen Massenmedien über das Thema Flüchtlin-
ge, 5. November 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16662 BG

Rayna Nikolova
Neue bulgarische Universität

CH-Schweiz

Neues Filmkoproduktionsabkommen mit Lu-
xemburg

Am 15. Mai 2011 haben die Schweiz und Luxem-
burg im Rahmen bilateraler Verhandlungen während
des 64. Filmfestivals von Cannes ein neues Filmko-
produktionsabkommen unterzeichnet. Das am 1. Au-
gust 2013 in Kraft getretene Abkommen gibt audiovi-
suellen Projekten mit schweizerischer und luxembur-
gischer Beteiligung einen offiziellen Rahmen. Ein wei-
teres Ziel ist die Förderung des wirtschaftlichen und
kulturellen Austauschs zwischen den beiden Ländern.
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Das Abkommen fügt sich in die Reihe von Abkommen
ein, die die Schweiz bereits mit Frankreich, Deutsch-
land, Österreich, Italien, Belgien und Kanada mit dem
Ziel abgeschlossen hat, die Produktion audiovisueller
Werke zu fördern und die hierfür notwendigen Mittel
auf internationaler Ebene zusammenzutragen.

Mit dem Abkommen zwischen der Schweiz und Lu-
xemburg werden Koproduktionen unabhängig von der
Filmgattung (Spiel-, Animations-, Dokumentarfilm) an-
erkannt, wenn deren finanzielle Beteiligung zwischen
20 % und 80 % der endgültigen Herstellungskosten
liegt und die künstlerischen und technischen Beiträge
dem finanziellen Anteil der Koproduzenten entspre-
chen. Abweichend hiervon können auch kofinanzier-
te Filme anerkannt werden, bei denen sich die Min-
derheitsbeteiligung auf eine ausschließlich finanzielle
Beteiligung im Umfang von zehn Prozent der endgülti-
gen Kosten beschränkt, die Filme im Hoheitsgebiet ei-
ner Partei hergestellt und von beiden Parteien auf der
Grundlage qualitativer Kriterien mit staatlichen Gel-
dern unterstützt werden.

Um nach diesem Abkommen zugelassen zu werden,
müssen die Koproduktionsfilme einen Monat nach Ab-
schluss der Dreharbeiten von den zuständigen Behör-
den beider Parteien anerkannt worden sein. Die An-
träge auf Anerkennung müssen vor Beginn der Dreh-
arbeiten an die jeweilige zuständige Behörde der bei-
den Länder (in der Schweiz an das Bundesamt für Kul-
tur) gerichtet werden. Die koproduzierten Filme müs-
sen von Produktionsgesellschaften realisiert werden,
die eine gute technische und finanzielle Organisati-
on aufweisen sowie nachweislich über professionelle
Erfahrung verfügen. Des Weiteren sind Studioaufnah-
men vorzugsweise in Studios durchzuführen, die sich
im Staatsgebiet der einen oder anderen Partei dieser
Vereinbarung befinden, während Außenaufnahmen im
Hoheitsgebiet eines Staates durchzuführen sind, der
Mitglied der Europäischen Union oder der Europäi-
schen Freihandelsassoziation ist, oder im Hoheitsge-
biet eines anderen Staates, der an der Koproduktion
beteiligt ist.

Die in Koproduktion realisierten und nach dem Abkom-
men zwischen der Schweiz und Luxemburg anerkann-
ten Koproduktionsfilme genießen auf dem Hoheitsge-
biet jeder der Parteien vollumfänglich die Vergünsti-
gungen, die sich aus den Bestimmungen zur Filmin-
dustrie jeder der Parteien ergeben. Die Anerkennung
kann jedoch mit Bedingungen und Auflagen versehen
werden, die sicherstellen, dass die Bestimmungen des
Abkommens eingehalten werden. Die Schweiz und Lu-
xemburg erkennen des Weiteren die Notwendigkeit
an, die kulturelle Vielfalt zu fördern, insbesondere
durch Programme für die Ausbildung im Umgang mit
Bildmedien oder durch die Teilnahme an Filmfestivals.
Sie verpflichten sich zudem zur Förderung des Ver-
leihs und zur gegenseitigen Unterstützung der Filme
jeder der beiden Parteien.

• Accord de coproduction entre la Suisse et le Luxembourg du 15
mai 2011 (Koproduktionsabkommen zwischen der Schweiz und Lu-
xemburg vom 15. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16825 DE FR IT

Patrice Aubry
Westschweizer Fernsehen und Radio, Genf

SRG erhält mehr Freiheit für Internetangebot

Der Bundesrat (schweizerische Regierung) hat mit
Wirkung zum 1. Juni 2013 die Konzession für die
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG)
geändert und ihr damit im Internet mehr publizisti-
sche Freiräume eröffnet. Die Maßnahme wurde er-
griffen, nachdem die Verhandlungen zwischen der
SRG und den Zeitschriftenverlegern mit Blick auf
den Abschluss eines Abkommens zur Zusammenar-
beit im Bereich des Internets gescheitert waren (sie-
he IRIS 2012-9/13). Der Bundesrat hatte seinerzeit
entschieden, dass das Werbe- und Sponsoringverbot
für die SRG auf ihren Internetseiten bestehen bleiben
sollte, ihr jedoch mehr publizistische Möglichkeiten im
Internet eingeräumt. Mit der revidierten Fassung der
Konzession für die SRG wird somit der Wunsch der
schweizerischen Regierung konkret umgesetzt.

Mit der neuen Regelung ist es der SRG nunmehr mög-
lich, unbeschränkt Audio- und Videobeiträge, Bilder
oder Grafiken sowie Textbeiträge mit höchstens 1000
Zeichen auf Abruf im Internet anzubieten. In den Spar-
ten Nachrichten, Sport und Regionales/Lokales hinge-
gen dürfen die Textbeiträge nur dann mehr als 1000
Zeichen beinhalten, wenn sie einen Sendungsbezug
aufweisen und nicht früher als 30 Minuten vor der
Ausstrahlung der Sendung im Internet publiziert wer-
den. Wie lange nach dem Ausstrahlungszeitpunkt ei-
ner Sendung Onlineinhalte noch einen Sendungsbe-
zug aufweisen können, konkretisiert die Konzession
nicht. Der Bundesrat fordert allerdings eine gewisse
zeitliche Nähe. Hat ein Textbeitrag einen Bezug zu ei-
ner Sendung, so ist dieser Bezug deutlich kenntlich zu
machen.

Zudem müssen 75 % der Textbeiträge, die nicht älter
als 30 Tage sind, mit Audioinhalten oder audiovisuel-
len Inhalten verknüpft sein. Als Basis für die Berech-
nung gilt das gesamte eigenproduzierte publizistische
Angebot der SRG ohne nutzergenerierte Inhalte und
Serviceleistungen (EPG, Online-Shops, Programmhin-
weise etc.). Spiele und Publikumsforen dürfen nur an-
geboten werden, wenn sie zeitlich und thematisch an
eine Sendung gekoppelt sind. Marktplätze mit dem
Zweck, dass Private untereinander Gegenstände zum
Kauf, Verkauf oder zum Tausch anbieten, bleiben wei-
terhin untersagt.

Die neue Konzession liberalisiert zudem die Direkt-
verbreitung über das Internet (originäre Übertragung
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oder Video-Live-Streams): In ihrer neuen Fassung er-
möglicht die Konzession die Direktübertragung öffent-
licher Ereignisse über das Internet ohne vorherige
Meldung beim Bundesamt für Kommunikation (BA-
KOM) oder gleichzeitige Fernsehausstrahlung (Simul-
casting). Zulässig ist allerdings lediglich die origi-
näre Verbreitung politischer, wirtschaftlicher, sportli-
cher und kultureller Ereignisse, die durch Dritte orga-
nisiert werden und die sprachregional oder national
von Bedeutung sind. Die originären Ausstrahlungen
gelten als Fernsehprogramme und dürfen somit Wer-
bung und Sponsoring sowie eine von der SRG produ-
zierte journalistische Begleitung (Kommentare, Inter-
views etc.) beinhalten.

• Concession octroyée à SRG SSR idée suisse du 28 novembre 2007,
modifications entrées en vigueur le 1er juin 2013 (Konzession für die
SRG SSR idée suisse vom 28. November 2007, Änderungen mit Wir-
kung zum 1. Juni 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16820 DE FR IT

Patrice Aubry
Westschweizer Fernsehen und Radio, Genf

DE-Deutschland

Verurteilungen im NDR-Drehbuchskandal
nach BGH-Beschluss rechtskräftig

Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat
die Revisionen der Angeklagten wegen ihrer Verur-
teilungen im „NDR-Drehbuchskandal“ mit Beschluss
vom 3. September 2013 (Az. 5 StR 187/13) als un-
begründet verworfen.

Das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 8. Okto-
ber 2012 ist damit rechtskräftig. In dem von großem
öffentlichen Interesse begleiteten Verfahren vor dem
Landgericht Hamburg war die ehemalige Redaktions-
leiterin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) wegen
Bestechlichkeit (§ 332 Strafgesetzbuch (StGB)) sowie
wegen Betrugs (§ 263 StGB) und Untreue (§ 266 StGB)
zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn
Monaten verurteilt worden. Ihr Ehemann, ein Dreh-
buchautor, wurde wegen Beihilfe, eine Filmproduzen-
tin wegen Bestechung (§ 334 StGB) verurteilt; gegen
beide wurden Geldstrafen verhängt.

Als Redaktionsleiterin hatte die Verurteilte Drehbü-
cher in NDR-Produktionen umgesetzt, die sie bzw. ihr
Ehemann unter Pseudonym geschrieben hatten. Da-
bei hätte sie als ARD-Angestellte nach den internen
Regeln des NDR nur die Hälfte der Vergütung erhal-
ten dürfen. Die Filmproduzentin wusste von der Ver-
wendung der irreführenden Pseudonyme. Bezüglich
der Delikte Bestechlichkeit und Bestechung war er-
forderlich, dass die Redaktionsleiterin als „Amtsträge-
rin“ anzusehen war, was das LG entsprechend einem

Grundsatzurteil des BGH zum ehemaligen Sportchef
des Hessischen Rundfunks (hr) bejaht hatte.

• Pressemitteilung des BGH zum Beschluss vom 3. September 2013
(Az. 5 StR 187/13)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16792 DE

Christian Lewke
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

BVerwG: Ligamanagerspiel kein „Glücks-
spiel“ i.S.d. GlüStV

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Ur-
teil vom 16. Oktober 2013 (Az. 8 C 21.12) entschie-
den, dass das Fantasy-League-Spiel „Super-Manager“,
das online beworben und veranstalt wurde, kein
Glücksspiel im Sinne des Glücksspielstaatsvertrags
(GlüStV) darstellt.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte der Klägerin
zuvor das Veranstalten und Bewerben des Manager-
spiels untersagt. Eine gegen diese Untersagungsver-
fügung gerichtete Klage der Veranstalterin hatte das
Verwaltungsgericht Karlsruhe mit Urteil vom 18. Ok-
tober 2010 (Az. 3 K 3226/09) abgewiesen, bevor der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im Beru-
fungsverfahren die Untersagung aufhob und feststell-
te, dass das Spiel nicht in den Anwendungsbereich
des Glücksspielstaatsvertrags fällt (Urteil vom 23. Mai
2012 - Az. 6 S 389/11). Die hiergegen gerichtete Revi-
sion des Landes Baden-Württemberg wurde vom BVer-
wG nun zurückgewiesen.

Bei besagtem Fantasy-League-Spiel „Super-Manager“
konnte der Nutzer gegen Zahlung von EUR 7,99 ei-
ne Fußballmannschaft zusammenstellen, die aus 18
Spielern der Bundesliga bestand. Vor jedem Bundesli-
gaspieltag konnte der Nutzer seine Aufstellung anpas-
sen, nach jedem Spieltag entsprechend der Leistung
seiner Spieler Punkte erhalten und sich in mehreren
Ligen mit anderen Managern und deren Teams mes-
sen. Die erfolgreichsten Manager konnten Sach- und
Geldpreise erringen, der „Super-Manager“, also der
Sieger, gewann EUR 100.000.

In Anbetracht dieser Regeln stellt das Fantasy-League-
Spiel nach Ansicht des BVerwG kein „Glücksspiel“
i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 1 GlüStV dar, weil hierfür ne-
ben der Zufallsabhängigkeit des Gewinns auch erfor-
derlich sei, dass die Gewinnchance von einem Einsatz
abhänge. Im vorliegenden Fall handle es sich bei den
EUR 7,99 allerdings nur um eine Teilnahmegebühr,
die lediglich die Teilnahme ermögliche, aber nicht in
Zusammenhang mit der Gewinnchance stehe. Diese
hänge vielmehr von den spieltagsbezogenen Aufstel-
lungen der eigenen Spieler sowie von deren Erfolg
ab. Auch scheide eine umfassendere Anwendung des
Glücksspielsbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 GlüStV
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aus. Der GlüStV beschränke das Glückspiels insbe-
sondere zur Bekämpfung von Sucht und Kriminalität
und dem Schutz von Jugendlichen und Spielern. Ver-
fassungsrechtlich gerechtfertigt könne dies nur sein,
soweit es zum Erreichen dieser Ziele geeignet, er-
forderlich und verhältnismäßig ist. Da durch die Re-
geln des „Super-Manager“-Spiels insbesondere aus-
geschlossen war, dass während des Spiels weiteres
Geld aufgewendet würde, um Verluste und Misserfol-
ge wettzumachen, lag nach Ansicht der Richter hier
allenfalls eine geringe Gefährlichkeit vor, der mit mil-
deren Mitteln begegnet werden könne. Hierzu reiche
insbesondere das Gewerberecht aus, eine Untersa-
gung sei folglich unverhältnismäßig.

• Pressemitteilung des BverwG zum Urteil vom 16. Oktober 2013 (Az.
8 C 21.12)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16794 DE

Tobias Raab
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Zulässige Veröffentlichung von Informatio-
nen über Prominententochter

Mit bislang nicht veröffentlichtem Urteil vom 5. No-
vember 2013 hat der Bundesgerichtshof (BGH) ent-
schieden, dass die Veröffentlichung des Vornamens,
des Alters und der Abstammung von Kindern promi-
nenter Eltern unter Umständen zulässig sein kann.

Der Klage lag ein Bericht in der Zeitschrift „Viel Spaß“
über die (adoptierten) Kinder eines prominenten Fern-
sehmoderators zugrunde. Die Adoptivtochter des Pro-
minenten forderte die Zeitschrift auf, die Veröffentli-
chung der Information, sie sei ein Kind des bekannten
Moderators, zu unterlassen; sie erhielt in beiden Vor-
instanzen zunächst Recht.

Auf die Revision der Beklagten stellte der BGH nun-
mehr zunächst klar, dass die veröffentlichten Informa-
tionen einen Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 1, Art.
1 Abs. 1 GG und Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleiste-
te Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar-
stellen. Bei einer sorgfältigen Abwägung zwischen der
Medienfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht der be-
troffenen Kinder stellte das oberste Gericht fest, dass
die Details (Vorname, Alter und Abstammung der Klä-
gerin) der im Jahr 2000 erfolgten Adoption schon vor
einigen Jahren in der Presse einer breiten Öffentlich-
keit bekannt gegeben worden waren und im Internet
noch zugänglich seien. Daher stelle es keinen gravie-
renden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht
der Klägerin dar, wenn diese Informationen in den
Bericht aufgenommen worden seien. Das Recht auf
Meinungs- und Medienfreiheit der Presse und das In-
formationsinteresse der Öffentlichkeit überwiegen in
diesem Fall, so der BGH. Der Gerichtshof hob das Be-
rufungsurteil auf und wies die Klage ab.

• Pressemitteilung des BGH zum Urteil vom 5. November 2013 (Az. VI
ZR 304/12)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16793 DE

Cristina Bachmeier
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Keine volumenabhängige Geschwindigkeits-
begrenzung für Internet-Flatrates

Die Deutsche Telekom AG darf die Übertragungsge-
schwindigkeit in Festnetz-Internettarifen, die als Fla-
trate bezeichnet werden, nicht ab einer bestimmten
Datenmenge beschränken. Das hat das Landgericht
Köln mit Urteil vom 30. Oktober 2013 entschieden.
Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen, die als qualifizierte Einrichtung i.S. der §§ 3,
4 UKlaG befugt ist, bei der Verwendung von unwirksa-
men Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Klage
zu erheben.

Das Gericht war der Auffassung, eine Klausel in der
Leistungsbeschreibung, die für ab dem 2. Mai 2013
geschlossene Verträge über bestimmte „Call&Surf
Comfort“-Tarife gelten sollte, sei wegen unangemes-
sener Benachteiligung gemäß §§ 307 Abs. 1, Abs. 2
Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) unwirksam.
Zudem sei sie überraschend i.S.v. § 305c Abs. 1 BGB.

Die betreffende Klausel der AGB sei nicht gemäß §
307 Abs. 3 Satz 1 BGB von vornherein einer Inhalts-
kontrolle entzogen, wie die Deutsche Telekom vorge-
bracht hatte. Sie beschreibe nämlich nicht Art, Um-
fang oder Güte der geschuldeten Hauptleistung, son-
dern schränke vielmehr das Hauptleistungsverspre-
chen ein, das in anderen Bestimmungen der Lei-
stungsbeschreibung enthalten sei, bzw. modifiziere
es.

Durch die Klausel würden wesentliche vertragliche
Rechte derart eingeschränkt, dass die Erreichung des
Vertragszwecks im Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB
gefährdet und damit eine unangemessene Benach-
teiligung anzunehmen sei. Dieser Vertragszweck er-
gab sich für die Richter aus einer Auslegung des Be-
griffs „Flatrate“. Zumindest im Festnetzbereich sei
darunter ein Festpreis zu verstehen, der dem Kunden
einen Internetzugang zu einer bestimmten Bandbrei-
tengeschwindigkeit ohne Einschränkungen oder ver-
steckte Kosten verschaffe. Die Benachteiligung sei un-
angemessen, weil die erhebliche Geschwindigkeits-
reduzierung auf weniger als 10 % der vereinbarten
Mindestgeschwindigkeit das Äquivalenzverhältnis zwi-
schen vertraglicher Leistung und Gegenleistung störe
und den vom Kunden verfolgten Vertragszweck ge-
fährde. Wie viele der Kunden aufgrund des durch-
schnittlichen monatlichen Datenvolumens tatsächlich
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von der Begrenzung betroffen wären, spielt nach Mei-
nung des Gerichts keine Rolle. Dennoch wies das Ge-
richt ausdrücklich darauf hin, dass sich eine solche
Bandbreitenbegrenzung nicht nur auf den so genann-
ten „Power-User“, sondern - vor allem mit Blick auf
das Streaming von Fernsehen und Filmen - auf einen
breiten Personenkreis auswirken dürfte.

Dass darüber hinaus auch eine überraschende und
damit nichtige Klausel im Sinne von § 305c Abs. 1
BGB vorliege, ergebe sich einerseits aus ihrer Unver-
einbarkeit mit dem Leitbild des Vertrages und ihrem
Widerspruch zu den einschlägigen Werbeaussagen,
was sie zu einer ungewöhnlichen Klausel mache. An-
dererseits finde sich die Bestimmung unter der Über-
schrift „Datenvolumen“, die auf eine Geschwindig-
keitsreduzierung keinen Hinweis enthalte. Die der un-
gewöhnlichen Klausel entgegenstehende Erwartung
des Durchschnittskunden hätte eine drucktechnische
Hervorhebung verlangt.

• Urteil des LG Köln vom 30. Oktober 2013 (Az. 26 O 211/13)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16795 DE

Sebastian Schweda
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

OLG Düsseldorf verneint Stolpe-
Rechtsprechung bei verdeckten Tatsachen-
behauptungen

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat mit Ur-
teil vom 16. Oktober 2013 bei verdeckten Tatsachen-
behauptungen von der Anwendung der so genannten
Stolpe-Rechtsprechung abgesehen.

Im zugrundeliegenden Fall stritten die Parteien um
den vom Kläger behaupteten negativen Eindruck, der
sich „zwischen den Zeilen“ aus der Berichterstattung
über ein Insolvenzverfahren ergeben habe. Bei diesen
„verdeckten Aussagen“ sei für einen Unterlassungsan-
spruch bei Tatsachenbehauptungen nach § 823 Abs. 1,
§ 1004 Abs. 1 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch analog
i.V.m. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes zu
unterscheiden zwischen der Mitteilung einzelner Fak-
ten, aus denen der Leser seine eigenen Schlüsse zie-
hen könne, und der eigentlichen verdeckten Aussa-
ge, mit der der Autor durch das Zusammenspiel of-
fener Äußerungen eine zusätzliche Sachaussage tref-
fe beziehungsweise sie dem Leser als unabweisliche
Schlussfolgerung nahe lege. Nur in letzterem Fall kön-
ne die verdeckte Aussage einer offenen Behauptung
des Äußernden gleichgestellt werden und somit einen
Unterlassungsanspruch begründen, so das OLG. Der
Unterlassungsanspruch könne jedoch in Anbetracht
der Pressefreiheit nicht greifen, wenn der Leser aus
einem Sachverhalt eigene, nicht zwingende Schlüsse
ziehe.

Das OLG nimmt hierbei Bezug auf die so genann-
te Stolpe-Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, nach der bei mehrdeutigen Aussagen ein Un-
terlassungsanspruch auch dann greifen kann, wenn
lediglich eine der möglichen Deutungsvarianten das
Persönlichkeitsrecht des Betroffenen verletzt. Damit
die einschüchternde Wirkung gerichtlicher Sanktionen
die Meinungsäußerungsfreiheit nicht zu sehr beein-
trächtigt, hatte das Bundesverfassungsgericht dem
Äußernden zugleich die Möglichkeit eingeräumt, seine
Aussage durch eine Erklärung gegenüber dem Betrof-
fenen klarzustellen. Auf künftiges Unterlassen gerich-
tete Ansprüche werden so durch den dann erfolgen-
den Wegfall der Wiederholungsgefahr ausgeschlos-
sen.

Das OLG Düsseldorf hielt sich im vorliegenden Fall
stattdessen an die herkömmliche Rechtsprechung des
BGH, wonach bei „verdeckten“ Aussagen die genann-
te Unterscheidung zwischen der offenen Mitteilung
einzelner Fakten, bei denen der Leser autonom sei-
ne Schlüsse zieht, einerseits und dem Zusammenspiel
offener Äußerungen, die eine bestimmte Schlussfol-
gerung aufdrängen, andererseits unterschieden wer-
den müsse. Nur im letzteren Fall könnte das Dogma
der Stolpe-Rechtsprechung greifen. Da im vorliegen-
den Fall der Leserschaft eine ehrverletzende Äuße-
rung nicht als Schlussfolgerung aufgedrängt worden
sei, erweise sich die Pressefreiheit schutzwürdiger als
das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen.

• Urteil des OLG Düsseldorf vom 16. Oktober 2013 (Az. I-15 U 130/13)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16796 DE

Christian Lewke
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

OLG Köln bejaht Filesharing-
Auskunftsanspruch gegen Provider

Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat Medienberich-
ten zufolge mit Beschluss vom 7. Oktober 2013
in einem Filesharing-Fall einen gegen den Internet-
zugangsprovider gerichteten Auskunftsanspruch des
Rechteinhabers bejaht (Az. 6 W 84/13). Im zugrunde
liegenden Fall hatte der betroffene Rechteinhaber An-
spruch auf Auskunft gem. § 101 Abs. 9 des Urheber-
rechtsgesetzes (UrhG) geltend gemacht, um einen Fi-
lesharer, dessen IP-Adresse er zuvor hatte ermitteln
lassen, entsprechend abmahnen zu können.

Nach Auffassung des Gerichts ist ein hinreichender
Verdacht für das Vorliegen eines Auskunftsanspruchs
ausreichend, soweit ein „für das praktische Leben
brauchbarer Grad an Gewissheit vorliegt, der ver-
nünftige Zweifel ausschließt“. Absolute Gewissheit im
naturwissenschaftlichen Sinn sei nicht erforderlich.
Vorliegend sahen die Richter „vernünftige Zweifel“
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als nicht gegeben an, nachdem sowohl belegt wur-
de, dass die Ermittlungssoftware fehlerfrei funktio-
nierte als auch eidesstattliche Versicherungen vom
Rechteinhaber beauftragter Ermittler die betroffene
IP-Adresse als die ermittelte angaben. Nach Ansicht
des Gerichts konnte zudem mit Hilfe des Hashwertes,
der zur Identifikation der Datei dient, in ausreichen-
dem Maße verifiziert werden, dass es sich um die be-
sagten Werke des Rechteinhabers handelte.

Das OLG Köln hatte bereits zuvor die unzweifelhaf-
te Funktionstüchtigkeit des Ermittlungsprogramms als
Voraussetzung für Auskunftsansprüche nach § 101
Abs. 9 UrhG gesehen, so etwa in einem Beschluss
vom 20. Januar 2012 (Az. 6 W 82/11). Diese sei nicht
schon nach pauschaler Ausführungen des Klägers,
sondern vielmehr erst dann gesichert, wenn die Soft-
ware von unabhängigen Sachverständigen überprüft
worden sei.

• Beschluss des Oberlandesgericht Köln vom 7. Oktober 2013 (Az. 6
W 84/13)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16797 DE

Tobias Raab
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

VG Düsseldorf bestätigt Belegungsvorschrif-
ten für grenznahe Kabelnetze

Das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf hat in zwei
parallelen Verfahren mit Urteilen vom 27. September
2013 (Az. 27 K 5549/12 bzw. Az. 27 K 5665/12) ent-
schieden, dass die Vorschrift des § 18 Abs. 4 Landes-
mediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG) durch den
Umstieg auf die digitale terrestrische Übertragungs-
technik (DVB-T) nicht entfallen oder gegenstandslos
geworden ist.

§ 18 Abs. 4 LMG regelt, dass die Landesanstalt für
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) einen der Kanäle
in analogen Kabelnetzen für grenznahe Verbreitungs-
gebiete mit einem Programm belegt, das grenzüber-
schreitend und terrestrisch leicht zu empfangen ist.

Die beiden Kläger - der Norddeutsche Rundfunk (NDR)
und der niederländische öffentlich-rechtliche Rund-
funkveranstalter Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
- haben nach Auffassung des VG einen Anspruch auf
eine entsprechende Belegungsbestimmung durch die
LfM.

Veränderte Vorgaben bei der internationalen Fre-
quenzvergabe - so genannte gebietsbezogene „allot-
ments“ anstelle der früheren senderstandortbezoge-
nen „assignments“ - blieben ohne Einfluss auf die An-
wendbarkeit des § 18 Abs. 4 LMG. Nach wie vor kom-
me es zu einem terrestrischen „Overspill“, auf den
sich § 18 Abs. 4 LMG beziehe. Weder aus dem Wortlaut

der Norm noch nach der Entstehungsgeschichte folge
ihre Nichtanwendbarkeit auf Programme, die im digi-
talen Wege terrestrisch empfangbar sind. Der Gesetz-
geber habe im Gegenteil trotz diverser im Hinblick auf
die digitale Technik erfolgter Änderungen des LMG die
Vorschrift unverändert gelassen, was für ihre Anwend-
barkeit spreche. Auch Sinn und Zweck der Vorschrift,
nämlich der Schutz zusammenhängender Kommuni-
kationsräume jenseits politischer Grenzen und staat-
licher Verwaltungsräume, sprächen für eine Berück-
sichtigung auch der digital empfangbaren Programme
in den analogen Kabelnetzen.

Bei der Frage, auf welche Empfangsmethode bei
der Ermittlung der „mit durchschnittlichem Antennen-
aufwand empfangbaren Programme“ abzustellen ist,
komme es - wie sich bereits aus der Satzung der
beklagten LfM ergebe - auf die Empfangbarkeit per
Dachantenne an, nicht etwa, wie von der LfM vorge-
tragen, auf den portablen Empfang. Die LfM habe da-
her die entsprechenden Verbreitungsgebiete neu zu
ermitteln.

Das VG hat die Berufung zum Oberverwaltungsgericht
des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster zugelas-
sen.

• Urteil des VG Düsseldorf vom 27. September 2013 (Az. 27 K
5549/12)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16798 DE
• Urteil des VG Düsseldorf vom 27. September 2013 (Az. 27 K
5665/12)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16799 DE

Christian Lewke
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

FR-Frankreich

Facebook muss Fanseite einer Fernsehserie
wieder öffnen

Das Pariser Tribunal de grande instance (Landgericht -
TGI) hat am 28. November 2013 ein aufsehenerregen-
des Urteil gefällt, in dem es Facebook dazu verurteilte,
eine „nicht-offizielle“ Fanseite der französischen Fern-
sehserie „Plus belle la vie“ (bzw. PBLV - eine Entspre-
chung zur deutschen „Lindenstraße“), deren ausfüh-
render Produzent die Schließung im Jahr 2012 erwirkt
hatte, wieder zuzulassen. Mit ihren über 2000 Episo-
den (Rekord im französischen Fernsehen) erfreut sich
die vom französischen Fernsehsender France 3 jeden
Abend ausgestrahlte Serie nicht nur bei den Fernseh-
zuschauern, sondern auch in den sozialen Netzwer-
ken großer Beliebtheit. Die Urheberin und Gestalterin
der Website „pblvmarseille“, einer nicht-offiziellen In-
ternetseite, die der Fernsehserie gewidmet ist, hatte
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2008 auf Facebook die Fanseite „PBLV Marseille“ für
diese Serie eröffnet. 2012 stellte sie fest, dass der Pro-
duzent der Serie, der gleichzeitig Inhaber der Rechte
an den Marken „Plus belle la vie“ und „PBLV“ ist und
mit ihr regelmäßige Kontakte pflegte, bei Facebook
beantragt hatte, ihre nicht-offizielle Seite (mit zu die-
sem Zeitpunkt 605.200 Fans) mit der offiziellen Seite
der Produktionsgesellschaft zusammenzulegen. Face-
book war diesem Anliegen nachgekommen. Die Grün-
derin der Fanseite vertrat die Auffassung, die Produk-
tionsgesellschaft habe sich die Fans ihrer Seite zu ei-
gen gemacht, ohne sie im Vorab davon in Kenntnis zu
setzen und verklagte deshalb die Produktionsgesell-
schaft sowie Facebook France. Sie forderte die Wie-
dereröffnung ihrer Internetseite sowie eine Entschä-
digung für den erlittenen Schaden. Die Produktions-
gesellschaft begründete ihr Vorgehen damit, dass die
nicht-offizielle Seite in der öffentlichen Meinung Ver-
wirrung stiften könne und dass sich die Gründerin als
Trittbrettfahrerin habe profilieren wollen. Die Produk-
tionsgesellschaft forderte ihrerseits EUR 8.000 Scha-
denersatz von der Gründerin.

Das Gericht verwies zum einen darauf, dass gemäß
Artikel L. 713-2 des Code de la propriété intellectuelle
(Gesetz über das geistige Eigentum - CPI) und Artikel
5 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Ge-
setzgebungen der EU-Mitgliedstaaten im Markenbe-
reich dem „Inhaber einer Marke gestattet ist, Dritten
zu untersagen, ohne seine Zustimmung im geschäft-
lichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen
für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit
denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist.“
Laut Gericht konnte jedoch nicht nachgewiesen wer-
den, dass die strittige Seite eingerichtet worden war,
um im geschäftlichen Verkehr Waren oder Dienstlei-
stungen auf dem Online-Markt zu vertreiben. Das Ge-
richt befand zudem, dass weder das Erscheinen des
Logos bzw. des Namens der Fernsehserie auf dieser
Internetseite noch die Tatsache, dass die Gründerin
der Seite Gewinnspiele anbot, ein Beleg dafür sei,
dass die Seite gewerblichen Charakter habe, insofern
nicht nachgewiesen worden sei, dass die Teilnahme
kostenpflichtig sei bzw. dass die Gründerin einen wirt-
schaftlichen Vorteil aus der Seite ziehe. Angesichts
der großen Zahl an „Fans“ sei die Verwendung der
Marken der Produktionsgesellschaft auf der strittigen
Facebook-Seite nicht notwendigerweise als eine Akti-
vität „im geschäftlichen Verkehr“ zu bewerten. Da so-
mit nicht nachgewiesen sei, dass die Urheberin und
Gestalterin der nicht-offiziellen Facebook-Seite „PBLV
Marseille“ diese im geschäftlichen Verkehr genutzt
bzw. mittel- oder unmittelbaren Nutzen daraus gezo-
gen habe, urteilte das Gericht, dass die Produktions-
gesellschaft und Inhaberin der Rechte an den Marken
in diesem Fall nicht gegen die Nutzung der Marken
vorgehen könne. Die in Anwendung des Loi pour la
confiance dans l’économie numérique (Gesetz über
das Vertrauen in die digitale Wirtschaft - LCEN) vom
21. Juni 2004 von der Gesellschaft Facebook Fran-
ce vorgenommene Zugangssperre zur strittigen Seite
wurde vom Gericht jedoch als nicht schuldhaftes Ver-
halten gewertet. Der Antrag von Seiten der Rechte-

inhaberin habe der Gesellschaft Facebook France, die
gehalten ist, schnell einzugreifen, stichhaltig erschei-
nen müssen. Da die Zugangssperre jedoch nicht ge-
rechtfertigt war, ordnete das Gericht unter Androhung
einer Geldstrafe in Höhe von EUR 500 pro Verzugstag
die Wiedereröffnung der Seite „PBLV Marseille“ in dem
Zustand an, in dem sie vor der Schließung war.

Das Gericht erklärte ferner, dass die Produktionsge-
sellschaft von der Existenz der strittigen Facebook-
Seite gewusst und nicht gezögert habe, die Urhebe-
rin dieser Seite zu kontaktieren und ihr für ihre Un-
terstützung zu danken. Angesichts der großen Zahl
an Fans, aus der das enorme menschliche Engage-
ment der Gründerin ersichtlich werde, bewertete das
Gericht das Vorgehen der Produktionsgesellschaft mit
Blick auf die Schließung der Fanseite als unlauter und
sprach der Urheberin der Seite EUR 10 000 als Ent-
schädigung für den erlittenen immateriellen Schaden
zu.

• Tgi de Paris (3e ch. 4e sect.), 28 novembre 2013 - Laurence C. c.
Telfrance Série et Facebook France (Landgericht von Paris (3. und 4.
Abteilung), 28. November 2013 - Laurence C. gegen Telfrance Série
und Facebook France) FR

Amélie Blocman
Légipresse

Antrag eines Inhaftierten auf Ausstrahlungs-
verbot von Bildern seiner Flucht

Am 8. November 2013 hat der für den Erlass einer
einstweiligen Verfügung zuständige Richter des Tribu-
nal de grande instance (Landgericht - TGI) von Nan-
terre ein Urteil in einem einzigartigen Fall gespro-
chen. Ein berüchtigter Bankräuber, der am 13. April
2013 unter Zuhilfenahme von Sprengstoff und nach
Geiselnahme von vier Gefängniswärtern aus dem Ge-
fängnis geflohen war (einen Monat später wurde er
wieder gefasst), hatte erfahren, dass der französi-
sche Privatsender M6 plante, anlässlich einer Repor-
tage über das Leben in Haftanstalten und die Gewalt,
die dort herrscht, Bilder der Überwachungskameras
auszustrahlen, die seine Flucht aufgenommen hatten.
Der Flüchtige wandte sich an den für den Erlass ei-
ner einstweiligen Verfügung zuständigen Richter und
verlangte unter Berufung auf Artikel 9 des Code Ci-
vil (Bürgerliches Gesetzbuch) eine einstweilige Verfü-
gung gegen den Fernsehsender, um die kurzfristig be-
vorstehende Ausstrahlung der Bilder seiner Flucht zu
verhindern. Er begründete sein Anliegen damit, dass
die Ausstrahlung dieser Bilder ohne seine vorherige
Zustimmung eine Verletzung seines Rechts am eige-
nen Bild darstelle. Darüber hinaus fielen die Bilder un-
ter das Untersuchungsgeheimnis und das Gefängnis
sei kein öffentlicher Ort. Der Richter argumentierte in
seinem Urteil, es gelte der Grundsatz, dass ein Aus-
strahlungsverbot eines audiovisuellen Werks grund-
sätzlich eine Maßnahme sei, die eine außerordentliche
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Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
darstelle. Das Ausstrahlungsverbot könne somit nur
in besonders gravierenden Fällen ausgesprochen wer-
den. Gemäß Artikel 10 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) sei die Verbreitung von Bil-
dern einer Person zulässig, wenn sie zum Zwecke ha-
be, einen Artikel oder eine Reportage über ein aktu-
elles Ereignis, in das die Person involviert ist, zu ver-
anschaulichen. Dies gelte auch dann, wenn die aufge-
nommenen Bilder nicht mit der beruflichen Aktivität
der Person in Zusammenhang stünden. Der Richter
verwies darauf, dass die Flucht des Häftlings aus der
Haftanstalt ein breites Medienecho gefunden habe
und somit ein aktuelles Thema sei. Die Ausstrahlung
der Bilder von der Flucht des Klägers aus der Haftan-
stalt stelle zudem eine treffende Illustration zur Re-
portage über Gewalt in Haftanstalten dar. Der Richter
urteilte folglich, dass die Ausstrahlung dem legitimen
Recht auf Information der Öffentlichkeit über ein The-
ma von allgemeinem Interesse entspreche. Der Inhaf-
tierte habe somit zu Unrecht einen Anspruch auf das
Recht am eigenen Bild erhoben, um die Ausstrahlung
seiner Bilder zu verhindern. Dabei sei es nicht von Be-
deutung, dass die Reportage nicht ausschließlich sei-
ner Person gewidmet sei und dass die Bilder an einem
Ort aufgenommen worden waren, der der Öffentlich-
keit nicht zugänglich sei. Ebenso wenig sei die Tatsa-
che relevant, dass die Bilder zu einem Zeitpunkt auf-
genommen wurden, an dem der Häftling eine strafba-
re Handlung zur Erreichung persönlicher Ziele beging,
zumal der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te festgelegt habe, dass Artikel 8 der EMRK nicht her-
angezogen werden könne, um gegen die Schädigung
des eigenen Rufes zu klagen, wenn diese nachweis-
lich das Ergebnis des eigenen Handelns (insbeson-
dere einer Straftat) sei. Zudem urteilte der Richter,
dass weder der Fernsehsender noch der Produzent an
das Untersuchungsgeheimnis gebunden sei. Der Klä-
ger könne im besagten Fall somit weder einen wider-
rechtlichen Eingriff noch einen unmittelbar drohenden
Schaden nachweisen, auf deren Verhinderung er An-
spruch hätte. Die Klage wurde demzufolge abgewie-
sen. Der Richter urteilte darüber hinaus, der Kläger
habe sein Klagerecht insofern missbraucht, als er be-
absichtigt habe, ein Verfahren einzuleiten, dass aus-
schließlich dringenden Fällen vorbehalten sei, um auf
der Grundlage von Beweismitteln, die keinerlei Aus-
sicht auf Anerkennung haben konnten, besonders gra-
vierende Maßnahmen zu erwirken. Aus diesem Grund
verurteilte der Richter den Kläger zu einem Bußgeld
in Höhe von EUR 2 000. Die Reportage mit den stritti-
gen Bildern wurde wie vorgesehen am 10. November
2013 von M6 ausgestrahlt.

• TGI de Nanterre (ord. réf.), 8 novembre 2013 - R. Faid c. Sté M6 et
a. (Landgericht von Nanterre (einstweilige Verfügung), 8. November
2013 - R. Faid gegen Gesellschaft M6 u. a.) FR

Amélie Blocman
Légipresse

Maßnahmen zur Sperrung von Streamingsei-
ten und ihrer Löschung aus dem Suchindex

Am 28. November 2013 hat das Pariser Tribunal de
grande instance (Landgericht - TGI) die fünf größten
französischen Internetprovider (ISP) dazu verurteilt,
den Zugang zu 16 Streamingseiten der sogenannten
„Galaxie Allostreaming“ zu sperren. Zudem müssen
vier Suchmaschinen die Seiten aus ihrem Suchindex
verbannen. Das Urteil ist das Ergebnis einer breit an-
gelegten Rechtsoffensive, die die wichtigsten Gewerk-
schaften und Verbände der Rechteinhaber der franzö-
sischen Filmindustrie 2011 unter Berufung auf Artikel
L.336-2 des Code de la propriété intellectuelle (Gesetz
über das geistige Eigentum - CPI) angestrengt hatten,
der mit dem sogenannten „Hadopi-Gesetz“ vom 12.
Juni 2009 eingeführt worden war. Laut diesem Artikel
kann das TGI bei Vorliegen einer Verletzung des Ur-
heberrechts oder der verwandten Schutzrechte durch
den Inhalt eines Online-Kommunikationsdienstes auf
Antrag der Rechteinhaber (04046) oder ihrer Berufs-
organisationen sämtliche Maßnahmen anordnen, die
eine Einstellung dieser Verletzung der Urheberrech-
te oder der verwandten Schutzrechte bewirken, bzw.
per einstweiliger Verfügung einer derartigen Verlet-
zung zuvorkommen. Die Anordnung kann gegen jede
Person ausgesprochen werden, die etwas zur Vermei-
dung dieser Verletzung beitragen kann.

Der Richter stellt zum einen fest, dass die Aktivitä-
ten der betreffenden Seiten des Netzwerks Allostrea-
ming illegal sind, da ihr Inhalt (nahezu) ausschließlich
aus der Wiedergabe von Filmen oder Fernsehserien im
Streaming-Verfahren bestehe, ohne dass hierfür eine
Genehmigung der Rechteinhaber vorliege. Zum ande-
ren könnten die klagenden Organisationen nachwei-
sen, dass das illegale Herunterladen und Streamen
für ihre berufliche Aktivität negative Auswirkungen in
Form eines niedrigeren Umsatzes habe. Im Urteil wird
zudem argumentiert, dass die fünf beklagten Internet-
provider, die mehr als 92 % der französischen Abon-
nenten repräsentieren, den Zugang zu den strittigen
Seiten für ihre Abonnenten ermöglichten und sie als
Vermittler im Sinne von Artikel 8.3 der Richtlinie 2001
2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte
in der Informationsgesellschaft dazu beizutragen hät-
ten, gegen Verletzungen des Urheberrechts oder der
verwandten Schutzrechte vorzugehen, da sie die Mög-
lichkeit hätten, den Zugang ihrer Abonnenten zu den
betroffenen widerrechtlichen Internetseiten zu sper-
ren.

In der Prüfung der geeigneten Sperrmaßnahmen kam
das Gericht zu dem Schluss, dass sich diese darauf be-
schränken müssen, „die Wahrung der verletzten Rech-
te zu gewährleisten“. Die Beschränkung des Rechts
auf freie Meinungsäußerung der Betreiber der stritti-
gen Internetseiten sei dadurch insofern gerechtfertigt,
als wirksame Mittel eingesetzt werden müssten, um
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gegen die Verletzung der Rechte der Urheber, zu der
es durch diese Seiten komme, vorgehen zu können.
Weder die Rechte der Internetnutzer, die auch auf le-
gale Weise Zugang zu den Filmen und Fernsehserien
hätten, noch die unternehmerische Freiheit der ISP
werde in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt.
Die beklagten ISP werden somit dazu verurteilt, alle
Maßnahmen zu treffen, mit denen sie vom französi-
schen Hoheitsgebiet aus den Zugang zu den stritti-
gen Internetseiten verhindern können, insbesondere
durch Sperrung des Zugangs.

Das Gericht untersuchte in einem weiteren Schritt den
Antrag auf Löschung der strittigen Seiten aus dem
Suchindex von vier verklagten Suchmaschinen (Goo-
gle, Microsoft, Yahoo! und Orange). Es befand hierzu,
dass diese in der Tat den Status eines Vermittlers im
Sinne der Richtlinie hätten und Artikel L. 336-2 des
CPI Anwendung finde. Die Tatsache, dass die Such-
maschinen über Algorithmen die Internetseiten und
Domäne-Namen erfassten und indexierten, trage da-
zu bei, dass ihre widerrechtlichen Inhalte zugänglich
seien, unabhängig davon, welche Technologie für die
Urheberrechtsverletzung (Herunterladen oder Strea-
men) verwendet werde. Das Gericht merkt zudem an,
dass die Betreiber der strittigen Internetseiten ihrer-
seits die Indexierung ihrer Seiten akzeptierten, wo-
bei sie durchaus die Möglichkeit hätten, sich dafür
oder dagegen zu entscheiden. Dem Antrag auf Lö-
schung aus dem Suchindex besagter Internetseiten
wurde deshalb stattgegeben, wobei es den Suchma-
schinen überlassen wird, die Maßnahmen, die sie für
angemessen erachten, festzulegen. Besagte Maßnah-
men sowie die Zugangssperre durch die ISP müssen
innerhalb von zwei Wochen nach Urteilseingang erfol-
gen und gelten für die Dauer von einem Jahr.

In der Sorge, dass die Betreiber der strittigen In-
ternetseiten die vom Gericht angeordneten Maßnah-
men durch Änderung der Namen und Domänen bzw.
durch Mirroring umgehen könnten, beantragten die
klagenden Rechteinhaber beim Gericht eine Auswei-
tung des Urteils auf mögliche den Fall betreffende zu-
künftige Rechtsverletzungen. Der Richter jedoch ver-
trat die Auffassung, dass er angesichts der gegebe-
nen Rechtslage keine Mittel zur Verfügung habe, um
die Umsetzung seines Urteils zu kontrollieren, weder
direkt noch indirekt über einen Amtsträger. Sollte es
tatsächlich zu weiteren Rechtsverletzungen im Rah-
men dieses Rechtsstreits kommen, rät der Richter den
Klägern, erneut eine einstweilige Verfügung zu bean-
tragen, um die angeordneten Maßnahmen zu aktuali-
sieren.

Die Filmfachverbände begrüßten das Urteil. Sie beton-
ten, das Gericht erkenne die Notwendigkeit zur Ver-
pflichtung der Internetprovider und der Suchmaschi-
nen an, mit den Rechteinhabern zusammenzuarbei-
ten.

• TGI de Paris, 28 novembre 2013 - Association des producteurs de
cinéma, Syndicat de l’édition vidéo numérique et a. c. Yahoo, Bouy-
gues Telecom, Free, Google et autres (TGI von Paris, 28. November
2013 - Filmproduzentenvereinigung, Gewerkschaft der digitalen Vi-
deobearbeitung u. a. gegen Yahoo, Bouygues Telecom, Free, Google
u. a.) FR

Amélie Blocman
Légipresse

Umgang mit Kriegskonflikten in den audio-
visuellen Medien: CSA verabschiedet neue
Empfehlung

Am 20. November 2013 hat der Conseil supérieur
de l’audiovisuel (Rundfunkaufsichtsbehörde - CSA) ei-
ne Empfehlung zur Berichterstattung über Kriegskon-
flikte durch audiovisuelle Mediendienste verabschie-
det. Die Regulierungsinstanz hatte im Februar eine
Konsultation mit den wichtigsten audiovisuellen Un-
ternehmen sowie mit Journalisten eingeleitet, nach-
dem über die öffentlich-rechtliche Sendergruppe Fran-
ce Télévisions besonders schockierende Kriegsbilder
aus Mali ausgestrahlt worden waren. Die neue Emp-
fehlung tritt an die Stelle der beiden vorhergehenden
Empfehlungen (Empfehlung über die Kriegsberichter-
stattung aus dem Irak von 2003 [siehe IRIS 2003-
4/15], Empfehlung an alle Hörfunk- und Fernsehdien-
ste zu internationalen Konflikten und ihren mögli-
chen Rückwirkungen auf Frankreich von 2004 [siehe
IRIS 2005-2/23]). Der CSA empfiehlt für jede Sendung,
in der über kriegerische Auseinandersetzungen be-
richtet wird, auf die Einhaltung drei wichtiger Grund-
sätze zu achten. Zum einen ist die Menschenwürde zu
respektieren, insbesondere die von Geiseln, wenn Bil-
der oder ein anderes, eine Identifizierung von Perso-
nen ermöglichendes Element von den Entführern ver-
wendet wird. Des Weiteren sollen die Sender auf ei-
ne offensichtlich gefällige Berichterstattung über Ge-
walt oder menschliches Leid verzichten, etwa wenn
Bilder getöteter oder verwundeter Personen und die
Reaktion ihrer nächsten Angehörigen verbreitet wer-
den. Der CSA fordert zudem die strikte Einhaltung der
Bestimmungen der Genfer Konventionen und ihrer Zu-
satzprotokolle mit Blick auf den Schutz von Kriegsge-
fangenen und Zivilpersonen in Kriegszeiten. Die Auf-
sichtsbehörde rät ferner, auf die Wahrung der öffent-
lichen Ordnung und die Richtigkeit der Information
zu achten. Bei bestehenden Ungewissheiten hinsicht-
lich der Richtigkeit der ausgestrahlten Information sol-
len die Journalisten diese unter Vorbehalt senden, al-
so den Konditional verwenden, die Informationsquelle
und das Datum angeben und gegebenenfalls so rasch
wie möglich eine Richtigstellung vornehmen. Zudem
sind internationale Konflikte, die Spannungen oder
Feindseligkeiten in der Bevölkerung nähren oder be-
stimmten Gemeinschaften oder Ländern gegenüber
Ablehnung oder Fremdenhass bewirken könnten, mit
der notwendigen „Besonnenheit und Gewissenhaftig-
keit“ zu behandeln. Letztlich empfiehlt der CSA, die
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Grundsätze des Schutzes von Personen zu achten. Er
fordert in diesem Zusammenhang die audiovisuellen
Dienste auf, der Ausstrahlung schwer erträglicher Ton-
und/oder Bilddaten eine klare Warnung vorzuschalten,
um besonders sensible Personen vor möglichen ne-
gativen Auswirkungen zu schützen. Generell fordert
die Behörde, permanent darüber zu wachen, dass die
Empfehlung vom 7. Juni 2005 über die Jugendschutz-
kennzeichnung und die Einstufung von Programmen
sowie der am 20. Dezember 2011 verabschiedete Be-
schluss zum Jugendschutz, den Standesregeln und
zum Zugang zu den audiovisuellen Abrufdiensten kon-
sequent eingehalten werden.

Das Syndicat national des journalistes (französischer
Journalisten-Verband - SNJ) kritisierte umgehend die
Initiative des CSA, der sich in die Standesregeln der
Journalisten einmische. „Unter dem Deckmantel der
Achtung der Würde des Menschen und des Jugend-
schutzes will der CSA die Berichterstattung über Krie-
ge, Konflikte und sogar Attentate durch die Redak-
tionen sowohl der privaten als auch der öffentlich-
rechtlichen audiovisuellen Sender reglementieren“.
Der SNJ sieht darin eine Überschreitung der Befugnis-
se des CSA und erklärte, er erwäge eine Klage beim
Staatsrat.

• Recommandation n◦2013-04 du 20 novembre 2013 relative au trai-
tement des conflits internationaux, des guerres civiles et des actes
terroristes par les services de communication audiovisuelle (Emp-
fehlung Nr. 2013-04 vom 20. November 2013 über den Umgang der
audiovisuellen Mediendienste mit internationalen Konflikten, Bürger-
kriegen und terroristischen Akten)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16802 FR

Amélie Blocman
Légipresse

GB-Vereinigtes Königreich

Streaming von urheberrechtlich geschütz-
tem Material per Kabel zulässig, per Mobil-
funk nicht

In einem laufenden Rechtsstreit, in dem es bereits zu
zwei Urteilen und einer Verweisung an den Gerichts-
hof der Europäischen Union (EuGH) kam, haben ITV,
Channel 4 und Channel 5 zuletzt das Recht erstrit-
ten, den Anbieter eines Online-Streamingdienstes dar-
an zu hindern, die von ihnen gezeigten Programme
über ein „Mobiltelefonie-Netzwerk“ an Benutzer mobi-
ler Geräte weiterzuverbreiten. Die Entscheidung, die
der britische High Court fällte, datiert vom 7. Oktober
2013.

In einem EuGH-Urteil vom März 2013 heißt es, dass
„der Begriff ,öffentliche Wiedergabe‘ 04046 eine[r]
Weiterverbreitung der in eine terrestrische Fernseh-
übertragung integrierten Werke erfasst, die von einer

anderen Einrichtung als dem ursprünglichen Sende-
unternehmen mittels eines Internetstreamings vorge-
nommen wird, das den Abonnenten dieser Einrichtung
zugänglich gemacht wird, die diese Weiterverbreitung
dadurch empfangen können, dass sie sich mit dem
Server dieser Einrichtung verbinden, obwohl sich die-
se Abonnenten im Sendegebiet dieser terrestrischen
Fernsehübertragung befinden und diese rechtmäßig
mittels eines Empfangsgeräts empfangen können.“

Der Dienst wurde von TVCatchup bereitgestellt, ei-
ner Website, mit der „berechtigte Mitglieder der Öf-
fentlichkeit über das Internet live fernsehen“ können.
Es handelt sich um ein britisches Unternehmen, das
„einen Online-Streamingdienst für den rein persön-
lichen, privaten und häuslichen Gebrauch, innerhalb
des persönlichen Wohnsitzes des einzelnen Benut-
zers, für qualifizierte Mitglieder bereitstellt, die auf die
Website nur von dem Gebiet aus zugreifen dürfen,
in dem die Sendung zur Betrachtung bestimmt war
04046“

Die Sender argumentierten, die Website streame oh-
ne ihre Erlaubnis Material, für das die Rechte bei ih-
nen, den Sendern, lägen.

Nach dem britischen Urheberrecht ist die unbefug-
te öffentliche Wiedergabe der Inhalte von Rechtein-
habern eine Handlung, die unter bestimmten Um-
ständen durch das Urheberrecht eingeschränkt wird
- nämlich dann, wenn eine Sendung oder ein Film
der Allgemeinheit durch eine „elektronische Übertra-
gung“ in einer Sendung bereitgestellt wird, die für
sie „von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl“ zugäng-
lich ist. Dies bestimmen die Copyright and Related
Rights Regulations 2003 (Regelungen zum Urheber-
recht und verwandten Schutzrechten von 2003) zur
Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheber-
rechts und der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft.

Art. 73 des Copyright, Designs and Patents Act
(Urheberrechts-, Muster- und Patentgesetz - CPDA)
sieht jedoch eine Ausnahme von den gesonderten
Rechten vor, die Sender genießen, und erlaubt „die
unlizenzierte Weiterverbreitung von Sendungen, die
über Kabelnetze von ITV, Channel 4 und Channel 5
und anderen aufgeführten ,qualifizierenden Diensten‘
von anderen innerhalb des Gebietes übertragen wer-
den, in dem die Originalübertragungen empfangen
werden, sofern die allgemeineren urheberrechtlichen
Vorschriften zur Vervielfältigung und Zugänglichma-
chung ihrer Inhalte eingehalten werden“.

Mit seiner Verfügung vom 7. Oktober 2013 entschied
Lord Justice Floyd, dass TVCatchup Material nur wei-
terleiten darf, soweit dies nach Art. 73 CPDA zulässig
ist, und „innerhalb der ,Puffer [seiner] Server‘ keine
vorübergehenden Kopien von Filmen machen darf, die
von den Fernsehveranstaltern hergestellt wurden, so-
fern nicht die Ausnahmeregelung in Art. 73 greift“.
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• Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer), ITV Broadcasting Ltd und
andere gegen TVCatchup Ltd, Rechtssache C-607/11, 7. März 2013
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16815 DE EN FR
CS DA EL ES ET FI HR HU IT LT LV
MT NL PL PT SK SL SV
• ITV and Others v TVCatchup Limited Order, 7 October 2013, High
Court, Chancery Division (ITV und andere gegen TVCatchup Limited,
Beschluss vom 7. Oktober 2013, High Court, Chancery Division)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16758 EN

David Goldberg
deeJgee Research/ Consultancy

Englische Gerichte stellen Rechtslage bei
Bildrechten klar

Am 31. Juli 2013 hat Richter Birss am Londoner High
Court ein Urteil in einem Rechtsstreit zwischen dem
Popstar Rihanna und der britischen Bekleidungshan-
delsfirma Topshop erlassen, mit dem er bestätigte,
dass das englische Recht den Rechtsbegriff der Bild-
rechte, der in bestimmten Rechtsordnungen wie der
US-amerikanischen zu finden ist, nicht kennt. Bild-
rechte (oder Persönlichkeitsrechte) sind das Recht ei-
ner natürlichen (oder juristischen) Person, Kontrolle
über die kommerzielle Verwertung ihres Namens, ih-
res Bildes oder anderer eindeutiger Facetten ihrer
Identität auszuüben; wenn etwa ein Foto einer be-
kannten ausübenden Künstlerin auf einem T-Shirt er-
scheint, das in den USA zu kommerziellen Zwecken
verkauft wird, muss dazu die Zustimmung der Künst-
lerin eingeholt werden, und ungeachtet der Tatsache,
dass die Künstlerin nicht Inhaberin des Urheberrechts
an dem verwendeten Foto ist, ist eine Vergütung zu
entrichten. Richter Birss stellte die englische Rechts-
lage mit dem Hinweis klar, dass es den Rechtsbegriff
der Bildrechte im englischen Recht nicht gibt.

Dessen ungeachtet entschied der Richter dennoch zu-
gunsten von Rihanna und gegen Topshop, weil mit
der Verwendung eines Bildes von ihr auf einem T-
Shirt der Eindruck erweckt worden sei, dass es sich
um offizielle, von der Sängerin autorisierte und ge-
nehmigte Merchandising-Ware handle. Hierzu wandte
er den Rechtsbegriff des „Passing off“ an, eine Form
der falschen Darstellung, durch die die Öffentlichkeit
habe irregeführt werden können, sodass sie die Ware
für etwas gehalten habe, was sie nicht gewesen sei,
im vorliegenden Fall für offizielle Merchandising-Ware
von Rihanna, auch wenn darauf ihr Logo „R“ gefehlt
habe.

Rihanna hatte Topshop in der Vergangenheit mit
Publicity-Veranstaltungen und dem Verkauf ihrer
Merchandising-Ware in dessen Läden unterstützt. Un-
abhängig von dieser Regelung hatte Topshop jedoch
von einem Fotografen Fotos von Rihanna gekauft, die
dieser bei den Dreharbeiten für das Video zu ihrem
Lied „We Found Love“ aufgenommen hatte.

Eines der Bilder erschien auf einer T-Shirt-Linie, die
von Topshop produziert und 2011 sowie Anfang 2012
verkauft wurde. Das Urheberrecht an dem Bild lag bei
dem Fotografen.

Topshop hatte jedoch nicht die Erlaubnis von Rihanna
oder ihrem Management zur Verwendung des Bildes
auf dem T-Shirt eingeholt.

Angesichts der früheren Beziehung Rihannas zu Top-
shop erweckte das T-Shirt den Eindruck, es handle
sich um offizielle Merchandising-Ware, die von Rihan-
na unterstützt werde, was nicht der Fall war.

Richter Birss erklärte in seinem Urteil, im englischen
Recht gebe es den Rechtsbegriff der Bildrechte nicht.
Rihanna habe jedoch bewiesen, dass es sich in ihrem
Fall um „Passing off“ gehandelt habe, bei dem eine
beträchtliche Zahl von Kunden das T-Shirt wohl in dem
- wenn auch irrigen - Glauben gekauft habe, das Pro-
dukt sei von ihr autorisiert worden.

Der Richter war der Auffassung, dass Topshop mit sei-
nem Handeln Rihannas Goodwill geschädigt habe und
dass ihr die Entscheidung darüber zustehe, welche
Kleidungsstücke für die Öffentlichkeit den Eindruck er-
wecken dürften, dass sie ihre Unterstützung erhalten
hätten.

Richter Birss unterstellte Topshop keine Täuschungs-
absicht, doch angesichts der früheren Beziehung zwi-
schen Topshop und Rihanna war er der Auffassung,
dass es auf dem Markt zu Verwirrung darüber kom-
men werde, ob von einer offiziellen Unterstützung des
Produkts ausgegangen worden sei. Topshop ist nicht
der Auffassung, dass Verwirrung entstanden sei, und
erwägt, Berufung einzulegen.

Der Fall hat die Frage der Bildrechte im englischen
Recht geklärt und deutlich gemacht, dass Prominente
zwar nicht verhindern können, dass Fotos von ihnen
auf einem Produkt verwendet werden, wohl aber das
„Passing off“, bei dem Produkte auf eine bestimmte
Weise verkauft oder beworben werden, die die Öffent-
lichkeit zu der Annahme verleiten kann, das Produkt
habe ihre offizielle Unterstützung.

• Robyn Rihanna Fenty(1) Roraj Trade LLC(2) Combermere Enter-
tainment Properties LLC(3) v. Arcadia Group Brands Limited (t/a Top-
shop)(1) Topshop/Top Man Limited(2) High Court of Justice,Chancery
Division, Intellectual Property [2013]EWHC2310 (Ch) (Robyn Rihan-
na Fenty(1) Roraj Trade LLC(2) Combermere Entertainment Proper-
ties LLC(3) gegen Arcadia Group Brands Limited (t/a Topshop)(1) Top-
shop/Top Man Limited(2) High Court of Justice, Chancery Division, Gei-
stiges Eigentum [2013] EWHC2310 (Ch))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16762 EN
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Ofcom betrachtet Ausstrahlung von Material
als möglicherweise schädlich und unfair

Die Ofcom geht in ihrer Entscheidung vom 23. Okto-
ber 2013 davon aus, dass in der tagsüber ausgestrahl-
ten Sendung „This Morning“ von ITV gezeigtes Materi-
al eine ungerechte und unangemessene Behandlung
dargestellt habe, weil die Identität einer Person ent-
hüllt und der Person kein Recht auf Gegendarstellung
eingeräumt worden sei.

Eine der Pflichten der Ofcom nach Art. 3 Abs. 2 lit.
e des Communications Act 2003 (Kommunikations-
gesetz von 2003) besteht darin sicherzustellen, dass
Fernsehsendungen die Öffentlichkeit angemessen vor
anstößigem und schädlichem Material schützen. Fer-
ner besteht nach Art. 3 Abs. 2 lit. f des Gesetzes die
Pflicht, Personen (i) vor unangemessener Behandlung
in Fernsehsendungen und (ii) vor ungerechtfertigten
Verletzungen der Privatsphäre durch Aktivitäten im
Zusammenhang mit Fernsehsendungen zu schützen.

Die Verantwortlichkeiten der Ofcom im Rahmen des
Gesetzes werden durch den Broadcasting Code (Rund-
funkkodex) umgesetzt. In Regel 2.1 des Kodex heißt
es: „Auf Fernsehinhalte müssen allgemein anerkann-
te Standards angewandt werden, 04046 um der All-
gemeinheit einen angemessenen Schutz vor schäd-
lichem und/oder anstößigem Material in solchen
Diensten zu bieten.“

Regel 7.1 besagt: „Fernsehveranstalter müssen eine
ungerechte und unangemessene Behandlung von Ein-
zelpersonen oder Organisationen in Programmen ver-
meiden.“

Am 8. November 2012 strahte „This Morning“ einen
Beitrag über Vorwürfe gegen Inhaber öffentlicher Äm-
ter wegen sexuellen Kindesmissbrauchs aus. Darin
wurde Premierminister David Cameron vom Mode-
rator der Sendung, Philip Schofield, interviewt, der
dem Premierminister eine Liste mit Namen von Per-
sonen vorlegte, die bei einer Durchsuchung sozialer
Medien gesammelt worden waren. Es wurde ange-
deutet, dass sie möglicherweise in sexuellen Kindes-
missbrauch verwickelt seien. Die Namen standen auf
einer Karte, die Schofield Cameron übergab. Die Karte
wurde unabsichtlich von der Kamera erfasst, sodass
die Namen sichtbar, allerdings nicht lesbar waren.

Am 2. November 2012 zeigte der öffentlich-rechtliche
Fernsehveranstalter BBC in seiner Hauptnachrichten-
sendung „Newsnight" einen Beitrag, der unterstellte,
eine „führende Persönlichkeit der konservativen Partei
aus den Thatcher-Jahren“ sei in Anschuldigungen we-
gen Sex in einem Kinderheim verwickelt. Obwohl der
Name nicht ausdrücklich genannt wurde, wurde auf-
grund von Spekulationen in sozialen Medien fälschli-
cherweise unterstellt, der Täter sei Lord McAlpine, ein
früheres führendes Mitglied der konservativen Partei.
Die Anschuldigungen gegen ihn waren falsch. „This

Morning“ nährte die Spekulationen um Lord McAlpine
durch die Identifikation namentlich genannter Partei-
en aus sozialen Medien.

Sobald klar war, dass Lord McAlpine unschuldig war,
veröffentlichten ITV und BBC Entschuldigungen.

Es war zwar sehr unwahrscheinlich, dass in der Öffent-
lichkeit Anstoß an dem Interview mit David Cameron
genommen würde, doch die Übergabe der Karte an
ihn war Effekthascherei. Zudem brachten die gestell-
ten Fragen Lord McAlpine mit den Missbrauchsvorwür-
fen in Verbindung, insbesondere nach dem Beitrag
der BBC in „Newsnight“. Der Beitrag von ITV basierte
auf einer oberflächlichen Internetrecherche, und Lord
McAlpine wurde kein Recht auf Gegendarstellung ge-
währt, was gegen redaktionelle Praxis verstieß und ei-
ne Verletzung von Regel 2.1 des Kodex darstellte. Die
Ofcom war der Auffassung, dass ein Verstoß gegen
Regel 7.1 des Kodex vorliege, nach der sich ein Fern-
sehveranstalter selbst davon überzeugen muss, dass
wesentliche Tatsachen nicht in einer gegenüber ei-
ner Person oder Organisation unangemessenen Weise
dargestellt, ignoriert oder weggelassen wurden. ITV
habe die Fakten so präsentiert, als ob Lord McAlpine
auf der Liste der mutmaßlichen Sexualstraftäter ge-
standen habe, und Spekulationen als Tatsachen hin-
gestellt; dies sei für Lord McAlpine möglicherweise
schädlich und auch unangemessen gewesen, weil er
kein Recht auf Gegendarstellung gehabt habe.

Es wurde nicht nur die Entscheidung der Ofcom bestä-
tigt, sondern Lord McAlpine wurden auch GBP 125.000
Schadenersatz wegen Ehrverletzung durch ITV zuge-
sprochen.

• Ofcom’s decision concerning ITV’s This Morning - Ofcom Broadcast
Bulletin Issue 240, page 22 (Entscheidung der Ofcom zur ITV-Sendung
„This Morning“ - Ofcom Broadcast Bulletin, Ausgabe 240, Seite 22)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16763 EN
• Ofcom’s decision about BBC2’s Newsnight- Ofcom Broadcast Bulle-
tin Issue 240, page 48 (Entscheidung der Ofcom zur BBC2-Sendung
„Newsnight“ - Ofcom Broadcast Bulletin, Ausgabe 240, Seite 48)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16763 EN

Julian Wilkins
BluePencilSet

Urheberrechtsschutz für ausübende Künstler
von Tonaufnahmen in Großbritannien von 50
auf 70 Jahre verlängert

Zum 1. November 2013 hat die britische Regierung
mit den Copyright and Duration of Rights in Perfor-
mances Regulations (Regelungen zum Urheberrecht
und zur Bestandsdauer von Rechten an Aufführun-
gen) neue Bestimmungen erlassen, mit denen die
Richtlinie 2011/77/EU zur Änderung der Richtlinie
2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts
und bestimmter verwandter Schutzrechte umgesetzt
wird. Damit wird die Schutzdauer für Tonaufnahmen
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und für die Rechte ausübender Künstler an solchen
Aufnahmen von 50 auf 70 Jahre nach der Veröffentli-
chung einer Tonaufnahme verlängert.

Die 50-jährige Schutzdauer ist in Art. 13 des Copy-
right, Designs and Patents Act 1988 (Urheberrechts-,
Muster- und Patentgesetz von 1988) geregelt. Dieser
Artikel sah ursprünglich vor, dass das Urheberrecht an
einer als Tonaufnahme aufgezeichneten Aufführung
für einen Zeitraum von 50 Jahren ab dem Ende des Ka-
lenderjahrs galt, in dem die Aufnahme gemacht wur-
de, oder, wenn sie vor dem Ende dieses Zeitraums
herausgegeben wird, 50 Jahre vom Ende des Kalen-
derjahrs an besteht, in dem sie herausgegeben wur-
de. Regelung 6 der Copyright and Duration of Rights
in Performances Regulations ersetzt die 50-Jahre-Frist
durch eine Frist von 70 Jahren.

Art. 13 Abs. 2 des Gesetzes von 1988 definierte als
Zeitpunkt der Herausgabe einer Tonaufnahme (a) den
Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung, Aus-
strahlung oder Aufnahme in einen Kabelprogramm-
dienst oder (b) bei einem Film oder Film-Soundtrack
den Zeitpunkt der erstmaligen öffentlichen Auffüh-
rung des Films; unbefugte Handlungen sind bei der
Klärung der Frage, ob ein Werk herausgegeben wur-
de, nicht zu berücksichtigen.

Die Regelungen führten eine Verfallsregel bei Nicht-
nutzung („Use-it-or-lose-it“-Klausel) ein, nach der aus-
übende Künstler oder Musiker ihre Aufführungsrech-
te an Tonaufnahmen, die nicht kommerziell verwer-
tet werden, zurückerlangen können. Nach Regelung 9
darf der ausübende Künstler oder Musiker dem Produ-
zenten schriftlich kündigen; verwertet der Produzent
die Aufnahme innerhalb von zwölf Monaten nach dem
Datum der Kündigung nicht, indem er ausreichende
Mengen an die Öffentlichkeit ausgibt, oder sie der Öf-
fentlichkeit durch elektronische Übertragung zugäng-
lich macht, fallen die betreffenden Aufführungsrechte
an den Kündigenden zurück.

Nach Regelung 9 Abs. 9 kann der ausübende Künst-
ler beim Zivilgericht eine Verfügung beantragen, nach
der unbezahlte Lizenzgebühren bezahlt werden müs-
sen; der Produzent muss diese Gebühren dann voll-
ständig bezahlen und darf keine Abzüge vornehmen
oder Zahlungen zurückhalten, auch wenn er dazu
nach einem Vertrag mit dem ausübenden Künstler be-
rechtigt wäre.

Regelung 9 Abs. 3 stellt sicher, dass der Produzent
oder dessen Lizenznehmer 20 % des Bruttoerlöses
aus physischen Verkäufen (z. B. von CDs) und elek-
tronischen Übertragungen (z. B. Downloads) von Ton-
aufnahmen an die Öffentlichkeit an die Verwertungs-
gesellschaft zahlt. Dieses Geld muss an alle ausüben-
den Künstler und Musiker ausgeschüttet werden, die
an einer bestimmten Tonaufnahme mit Darbietungen
mitgewirkt haben.

Den durch die Verordnung erfolgenden Änderungen
von Art. 13 des Gesetzes von 1988 ist Art. 12 des Ge-
setzes von 1988 gegenüberzustellen, wonach das Ur-

heberrecht an dem musikalischen Werk nach 70 Jah-
ren ab dem Ende des Kalenderjahrs endet, in dem der
Urheber stirbt. Regelung 5 harmonisiert die Schutz-
dauer für Werke mit gemeinsamer Urheberschaft, die
durch Zusammenarbeit zwischen dem Urheber eines
musikalischen Werkes und dem Urheber eines litera-
rischen Werkes entstehen, etwa für ein Musical, bei
dem die Werke im Hinblick auf eine gemeinsame Nut-
zung geschaffen werden. Regelung 5 ändert Art. 12
Abs. 8 des Gesetzes von 1988 dahingehend, dass Mit-
urheber ebenso behandelt werden wie gemeinsame
Urheber, wobei der Zeitraum von 70 Jahren vom Tod
der zuletzt verstorbenen Person an berechnet wird,
wenn die Identität beider Miturheber bekannt ist, oder
vom Tod desjenigen Urhebers, dessen Identität be-
kannt ist. Wenn Regelung 5 ein Urheberrecht wieder-
belebt, das nach altem Recht als abgelaufen gegol-
ten hätte, wird alles, was hinsichtlich der Nutzung der
Tonaufnahme vor dem 1. November 2013 vereinbart
wurde, aber nach dem 1. November 2013 umgesetzt
wird, nicht als Verletzung des wiederbelebten Urhe-
berrechts betrachtet (Regelung 21).

• The Copyright and Duration of Rights in Performances Regulati-
ons 2013 -2013 No. 1782 (Verordnung zum Urheberrecht und zur Be-
standsdauer von Rechten an Aufführungen von 2013, 2013 Nr. 1782)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16761 EN
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BBC Trust sieht Erwerb von Lonely Planet
durch BBC Worldwide kritisch

Am 7. November hat der BBC Trust seinen Bericht
über den Erwerb von Lonely Planet und über die Füh-
rung der Geschäfte nach der Übernahme durch BBC
Worldwide veröffentlicht.

Im Jahr 2007 übernahm BBC Worldwide (die kommer-
zielle Tochter der BBC) 75 % der Anteile des Reisefüh-
rerverlags Lonely Planet; 2011 erwarb sie die restli-
chen 25 %. Der Kaufpreis betrug insgesamt GBP 132
Mio., und unter der Führung von BBC Worldwide wur-
den GBP 20 Mio. investiert. Im Jahr 2013 wurde Lonely
Planet für GBP 52 Mio. wieder verkauft; ein beträchtli-
cher Verlust. Der BBC Trust forderte das Management
der BBC auf, einen Bericht über die aus diesem Ge-
schäft zu ziehenden Lehren in Auftrag zu geben; die-
ser liegt inzwischen vor.

Der Bericht enthält eine Reihe sehr kritischer Feststel-
lungen. Die Prognosen, die der Akquisition zugrunde
lagen, seien zu optimistisch gewesen, insbesondere
in Bezug auf das nicht weiter dokumentierte Online-
Geschäft von Lonely Planet; die Ergebniserwartungen
mit einer Gewinnspanne von 30 % seien sehr optimi-
stisch eingeschätzt worden. BBC Worlwide habe sich
von der Dynamik des Geschäfts mitreißen lassen und
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im Akquisitionsfieber nicht genau geprüft, was ge-
schehen könne, wenn der Buchumsatz schneller als
erwartet zurückgehe und die optimistischen Progno-
sen für das Online-Geschäft nicht erreicht werden. Auf
die negativen öffentlichen Stellungnahmen zum Er-
werb, in denen von unlauterem Wettbewerb die Rede
war, hätte man sich besser vorbereiten und reagie-
ren müssen. Die Intergration in BBC Worldwide sei zu
langsam erfolgt, und der Aufwand, das Geschäft auf
andere Online- bzw. TV-Plattformen zu migrieren, sei
erheblich unterschätzt worden. Die Ertragslage und -
entwicklung von Lonely Planet sei nicht angemessen
geprüft worden. Unter der Führung von BBC World-
wide habe trotz Hinweisen, dass nicht alles zum Be-
sten stehe, ein Trend zu positiven Berichten bestan-
den. Ferner habe beim Management ein Mangel an
Verantwortungsbewusstsein bestanden, und die Inte-
gration von Lonely Planet sei mangelhaft gewesen.

Die Umsetzung der Strategie, Inhalte online zu stel-
len und damit in Verbindung mit Werbung Erlöse zu
erzielen, habe sich verzögert, was sich auf die Mög-
lichkeit, der Erzielung von Werbeeinnahmen negativ
ausgewirkt habe. BBC Worldwide sei gezwungen ge-
wesen, praktisch „widernatürlich“ zu arbeiten und In-
halte für die BBC zu produzieren statt BBC-Inhalte zu
vermarkten bzw. zu verkaufen. Es habe keine Mitar-
beiter mit Erfahrungen im Geschäft mit Online-Reisen
und e-Commerce gegeben, die in der Lage gewesen
wären, bei Lonely Planet ein anderes Modell - wie das
von TripAdvisor - durchzusetzen.

Der Bericht enthält auch Empfehlungen für die Zu-
kunft: Informationen zu Investitionsvorschlägen soll-
ten einem großen Kreis interessierter Parteien unter
transparenten Bedingungen mitgeteilt werden; BBC
und BBC Worldwide sollten enger zusammenarbei-
ten; nach Investitionsentscheidungen sollte Klarheit
hinsichtlich des operativen und finanziellen Ergebnis-
ses der Investition sowie hinsichtlich Zuständigkei-
ten und Verantwortungen bestehen. Es müssten mehr
und bessere Schlüsselkennzahlen regelmäßig verfolgt
werden. Nach einer Investitionsentscheidung müsse
die BBC bei negativen Äußerungen Dritter zu der ge-
troffenen Entscheidung stehen. BBC Worldwide be-
dürfe einer stärkeren, durch Informationen gestütz-
ten Kontrolle und Aufsicht durch die BBC. Im Übri-
gen sei der Auftrag von BBC Worldwide in der Zwi-
schenzeit dahingehend geändert worden, dass Akqui-
sitionen dieser Art wahrscheinlich nicht mehr mög-
lich sind; vergleichbare Aufkäufe anderer Medienun-
ternehmen hätten ebenfalls zu großen Verlusten ge-
führt.

• BBC Trust: ‘Lonely Planet: A Review of BBC Worldwide’s Acquisiti-
on and Ownership’, 7 November 2013 (BBC Trust: ‘Lonely Planet: A
Review of BBC Worldwide’s Acquisition and Ownership’, 7. November
2013)
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GR-Griechenland

Zeitplan für Digitalumstellung festgelegt

Im Juni und September 2013 wurden zwei gemeinsa-
me Ministerialbeschlüsse veröffentlicht, die den Ter-
min für die endgültige landesweite Abschaltung ana-
loger Signale (1. Oktober 2014) sowie die Termine für
die Abschaltung der 13 Kontingente im Land enthal-
ten. Diese Umstellungstermine wurden nach einer öf-
fentlichen Konsultation beschlossen, die der Telekom-
munikationsregulierer EETT organisiert hatte. Die Kon-
sultation umfasste zudem eine für die kommenden
Wochen geplante Ausschreibung der Nutzungsrechte
an vier Frequenzen für landesweite Fernsehsender so-
wie je einer Frequenz für die 13 Kontingente für regio-
nale Fernsehsender.

Bei den bestehenden Analogfernsehsendern, die oh-
ne Lizenz tätig sind, läuft die Digitalumstellung be-
reits (siehe IRIS 2013-5/31). Im November 2013 ver-
abschiedete das griechische Parlament ein Gesetz,
das es bestehenden Sendern erlaubt, Verträge mit
Netzanbietern zu schließen, die Nutzungsrechte an Di-
gitalfrequenzen erhalten haben, auch wenn diese In-
halteanbieter nicht über eine Digitallizenz verfügen.

Bei der vom EETT organisierten Konsultation waren
Einwände hiergegen erhoben worden, die sich wäh-
rend der letzten Parlamentsdebatte noch verstärkt
haben.

• Ko371375´367 Υπουργική Απόφαση 27294/796/346150: Οριστική
παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο

(346325332 322’ 1500, 20.6.2013) (Beschluss 27294/796/346150: End-
gültige Abschaltung des terrestrischen Analogfernsehens) EL
• ΚΥΑ 46157/1815/346.150 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημε-
ρομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική

τεχνολογία (346325332 322’ 2421, 27.9.2013) (Festlegung von Termi-
nen für die Abschaltung des terrestrischen Analogfernsehens.) EL
• Υπουργική Απόφαση 45858/1799/346150: Περιορισμός του αριθμού
των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψη-

φιακής ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής κάλυψης και καθορισ-

μός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 23
300361301. 3 του 335. 4070/2012 (346325332 322’ 2359, 20.9.2013) (Be-
schluss 45858/1799/346150: Festlegung von Nutzungsrechten an ter-
restrischen Digitalfernsehfrequenzen und Festlegung des Ausschrei-
bungsverfahrens) EL
• KYA 15715/9.8.2013 Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκ-
πομπής στη «335325321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 341321324331337346351335331321,
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 321.325.» (335325341331344 321.325.).
(346325332 322’ 1500, 20.6.2013) (Festlegung terrestrischer Digital-
fernsehfrequenzen, die an das öffentlich-rechtliche Fernsehen verge-
ben werden sollen) EL
• ΄Αρθρο 18 Νόμου 4208/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και

άλλες διατάξεις (346325332 Α΄ 252/18.11.2013) (Möglichkeit für beste-
hende Sender, Verträge mit Netzanbietern zu schließen) EL

24 IRIS 2014-1

http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16751
http://merlin.obs.coe.int/cgi-bin/show_iris_link.php?language=de&iris_link=2013-5/31&id=14487


• Κείμενο και Απαντήσεις της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορι-
κά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ρα-

διοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη Διαδικασία

Χορήγησής τους (Öffentliche Konsultation zur Festlegung von Digi-
talfrequenzen und des Vergabeverfahrens)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16765 EL

Alexandros Economou
Nationaler Hörfunk- und Fernsehrat, Athen

HU-Ungarn

Änderung der ungarischen Verfassung im
Hinblick auf politische Werbung

Am 22. November 2012 hat die ungarische National-
versammlung das neue Gesetz XXXVI von 2013 zum
Wahlverfahren verabschiedet (nachfolgend „das neue
Wahlverfahren“), das geänderte Regelungen für politi-
sche Werbung während des Wahlkampfs für nationa-
le Parlamentswahlen, Kommunalwahlen und Wahlen
zum Europäischen Parlament enthält.

Gemäß Art. 32 Abs. 3 des Gesetzes CLXXXV von
2010 über Mediendienste und Massenmedien (nach-
folgend „das Mediengesetz“) darf politische Werbung
nur nach Maßgabe der entsprechenden Regelungen
des neuen Wahlverfahrens verbreitet werden. Politi-
sche Werbung sind Programme, die - gegen Bezah-
lung oder kostenlos - mit dem Ziel gesendet werden,
für eine politische Partei, eine politische Bewegung
oder die Regierung zu werben, Unterstützung für sie
zu erzeugen oder den Namen, die Ziele, die Aktivitä-
ten, Slogans oder Logos solcher Organisationen oder
öffentlichen Stellen bekannt zu machen (Art. 203 Abs.
55 Mediengesetz). Das Mediengesetz legt zudem fest,
dass politische Werbung in den Medien nicht außer-
halb der Wahlkampfzeiten gesendet werden darf, es
sei denn, es handelt sich um Mitteilungen im Zusam-
menhang mit einem bereits angekündigten Referen-
dum.

Das neue Wahlverfahren definiert den Zeitraum für
den Wahlkampf als die Zeit vom 50. Tag vor dem Wahl-
tag bis zum Ende der Abstimmung.

Die wichtigsten Bestimmungen für politische Werbung
finden sich in Art. 147 des neuen Wahlverfahrens.
Zunächst werden in den einschlägigen Bestimmun-
gen allgemeine Grundsätze festgelegt. Danach müs-
sen alle Mediendienstanbieter die politische Werbung
der Organisationen, die Kandidaten aufstellen, und
der unabhängigen Kandidaten zu gleichen Bedingun-
gen ausstrahlen. Bei Kandidaten, die gemeinsam von
mehreren Organisationen aufgestellt wurden, können
die aufstellenden Organisationen die politische Wer-
bung gemeinsam in Anspruch nehmen. Der Medien-
diensteanbieter ist ferner verpflichtet, politische Wer-

bung kostenlos auszustrahlen, und darf hierfür keine
Vergütung fordern oder annehmen.

Der Gesetzgeber sieht darüber hinaus einige be-
sondere Bestimmungen vor. Dazu zählt etwa die
Höchstdauer der politischen Werbung. Werbevideos
von Organisationen mit einer nationalen Liste dürfen
nur von öffentlich-rechtlichen Medien während des
fünfzigtägigen Wahlkampfs übertragen werden. Die
insgesamt 600 Minuten verfügbarer Sendezeit soll-
ten daher von den öffentlich-rechtlichen Medien be-
reitgestellt werden, die diese Zeit proportional zwi-
schen den aufstellenden Organisationen aufteilen. Die
600 Minuten Sendezeit können selbstverständlich frei
zwischen den öffentlich-rechtlichen Hörfunkstationen
und öffentlich-rechtlichen Fernsehkanälen aufgeteilt
werden, die dazu verpflichtet sind, diese enorme Sen-
dezeit kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Nach dem ursprünglichen, im November 2012 verab-
schiedeten Gesetzentwurf waren kommerzielle Medi-
en von der Ausstrahlung politischer Werbung ausge-
schlossen, sowohl während als auch außerhalb des
Wahlkampfs. Nach den ursprünglichen Plänen der
Zweidrittelmehrheit hätten die Bürger Informationen,
die für die demokratische Entscheidungsfindung wich-
tig sind, daher nur von den öffentlich-rechtlichen Me-
dien und nicht von kommerziellen Rundfunkveranstal-
tern erhalten.

Der Präsident der ungarischen Republik machte ge-
gen diese besonderen Bestimmungen des neuen
Wahlverfahrens jedoch von seinem verfassungsmä-
ßigen Vetorecht Gebrauch, wobei er darauf hinwies,
dass sie eine unzulässige Einschränkung der in Art.
IX der ungarischen Verfassung verankerten Rede- und
Pressefreiheit sowie des Informationsrechts der Bür-
ger darstellten. In seiner Entscheidung Nr. 1/2013 (I.
7.) vom 4. Januar 2013 bestätigte das Verfassungsge-
richt die Auffassung des Präsidenten und erklärte die
Bestimmungen, wonach politische Werbung nur ko-
stenlos und ausschließlich von öffentlich-rechtlichen
Medien verbreitet werden darf, für nichtig.

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts ver-
abschiedete die Nationalversammlung das vierte Än-
derungsgesetz zum Grundgesetz, das alle Bestim-
mungen, die das Verfassungsgericht zuvor als verfas-
sungswidrig bezeichnet hatte, in die Verfassung selbst
aufnahm. Diese Änderungen traten am 1. April 2013
in Kraft. Dadurch wurden die zuvor erörterten Bestim-
mungen des neuen Wahlverfahrens - die zur Zeit auch
in Kraft sind - verfassungsgemäß (siehe IRIS 2013-
4/16).

Dieser Ansatz wurde von der Opposition und der Ge-
samtgesellschaft scharf kritisiert. Daraufhin verab-
schiedete die Nationalversammlung ein weiteres Än-
derungsgesetz zum Grundgesetz, das am 1. Oktober
2013 in Kraft trat. Der aktuelle Text von Art. IX Abs.
3 der Verfassung änderte scheinbar die Bestimmun-
gen, die zuvor - als sie lediglich als Entwürfe vorlagen
- für verfassungswidrig erklärt worden waren. Dem
nun wirksamen Text zufolge müssen Medienanbieter
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jedoch nach wie vor politische Werbung während des
Wahlkampfs kostenlos ausstrahlen, auch wenn die ex-
klusiven Senderechte der öffentlich-rechtlichen Medi-
en für diese Werbespots nun nicht mehr bestehen.

Allerdings wurde die Beschränkung der politischen
Werbung auf die öffentlich-rechtlichen Medien - ei-
ne der Bestimmungen, die das Verfassungsgericht
für verfassungswidrig erklärt hatte, aus dem Paket
der problematischen neuen Regelungen herausge-
nommen. Die Wirkung der Einschränkungen wurde
nicht geändert, da kommerzielle Medienanbieter poli-
tische Werbung nur kostenlos verbreiten dürfen. Dies
steht im Widerspruch zum grundlegenden Geschäfts-
prinzip der kommerziellen Medien, das auf dem Ver-
kauf von Werbezeit basiert.

Zudem wurden die entsprechenden Bestimmungen
der Verfassung und des neuen Wahlverfahrens nicht
aneinander angepasst, sodass es vor den für 2014
vorgesehenen Wahlen wohl zu weiteren Gesetzesän-
derungen kommen wird.

• Alkotmánybíróság, határozat száma: 1/2013. (I. 7.) AB határozat.
04/01/2013 (Entschließung des Verfassungsgerichts Nr. 1/2013 I. 7.
AB vom 4. Januar 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16347 HU
• Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. márci-
us 25.) (Viertes Änderungsgesetz zum Grundgesetz Ungarns vom 25.
März 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16822 HU
• Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptem-
ber 26.) (Fünfte Änderung des Grundgesetzes Ungarns vom 26. Sep-
tember 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16823 HU

Zsófia Lehóczki
Mertek Media Monitor

Open Access in Italien

Am 7. Oktober 2013 hat das italienische Parlament
Gesetz 112/2013 zur Aufwertung der Kultur gebilligt.
Mit Artikel 4 dieses Gesetzes will das italienische Par-
lament sein nationales Recht mit den europäischen
politischen Konzepten für einen freien Zugang (open
access) im Rahmen der EU-Programme „FP7“ und
„Horizont 2020“ wie auch mit den Maßgaben in Ein-
klang bringen, die in der Empfehlung der Europäi-
schen Kommission vom 17. Juli 2012 über den Zu-
gang zu wissenschaftlichen Informationen und deren
Bewahrung und der Mitteilung der Kommission „Ver-
besserung des Zugangs zu wissenschaftlichen Infor-
mationen: Steigerung der Wirkung öffentlicher Inve-
stitionen in die Forschung“ zum Ausdruck kommen.

Die Grundsätze des freien Zugangs beruhten in Itali-
en bislang auf freiwilligen Initiativen. In den vergan-
genen Jahren richteten zahlreiche Universitäten und
Forschungseinrichtungen Archive ein, die sich auf un-
terschiedliche Ansätze stützen: In einigen Fällen sam-

meln sie die gesamten wissenschaftlichen Ergebnis-
se und machen sie verfügbar, in anderen werden die
Artikel archiviert, jedoch nicht öffentlich zugänglich
gemacht. Einige italienische Forschungseinrichtungen
und Universitäten haben Open-Access-Strategien ein-
geführt (z. B. Telethon, Cariplo und die Universität
Triest), die freien Zugang, insbesondere den „Grünen
Weg“, nachdrücklich fördern.

Die Open-Access-Ziele können im Wesentlichen auf
zwei Wegen erreicht werden: durch die Schaffung ei-
nes neuen Open-Access-Geschäftsmodells für wissen-
schaftliche Veröffentlichungen, bekannt als der „Gol-
dene Weg“, sowie durch die Einrichtung von Archi-
ven, in denen alle natur- und geisteswissenschaftli-
chen Veröffentlichungen frei zugänglich sind (so ge-
nannter „Grüner Weg“). Autoren, die sich für den „Gol-
denen Weg“ entscheiden, veröffentlichen ihre Artikel
in Open-Access-Zeitschriften, die unmittelbar kosten-
losen freien Zugang zu allen Artikeln auf der Website
des Verlegers bieten. Autoren, die den „Grünen Weg“
wählen, publizieren in Subskriptionszeitschriften und
machen ihren von einem Fachkollegen begutachteten
endgültigen Entwurf, nachdem er zur Veröffentlichung
angenommen wurde, online frei verfügbar, indem sie
den Artikel selbst archivieren oder ihn in einem insti-
tutionellen oder disziplinären Archiv hinterlegen.

Die Bestimmungen des neuen Gesetzes ent-
halten einige Verpflichtungen für staatliche
Forschungsförderungs- und Verwaltungsorgane
wie Forschungseinrichtungen und Universitäten:

1. Die genannten Einrichtungen ergreifen die not-
wendigen Maßnahmen für die Umsetzung des freien
Zugangs zu „Artikeln“, die in periodischen Sammel-
bänden (mindestens zweijährlich) veröffentlicht wer-
den und das Ergebnis öffentlich geförderter Forschung
sind.

2. Als öffentlich finanzierte Werke im Sinne einer
Open-Access-Publikation gelten Werke, die zu minde-
stens 50 % von der öffentlichen Hand gefördert wur-
den. Der italienische Gesetzgeber hat beide Open-
Access-Modelle, das heißt sowohl den „Goldenen“
als auch den „Grünen Weg“ aufgenommen. Das Ge-
setz verlangt von Forschungseinrichtungen, politische
Maßnahmen für die Förderung des offenen Zugangs
sowohl über den „Goldenen“ als auch über den „Grü-
nen Weg“ zu entwickeln.

3. Nach dem „Grünen Weg“ sind naturwissenschaft-
liche, technische und medizinische Werke spätestens
18 Monate, geistes- und sozialwissenschaftliche Wer-
ke spätestens 24 Monate nach ihrer ersten Veröffent-
lichung in Open-Access-Archiven zu speichern.

• Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Gesetz vom 7. Oktober 2013, Nr. 112)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16783 IT
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• Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Verordnung mit Gesetzeskraft,
8. August 2013, Nr. 91)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16784 IT

Valentina Moscon
Forschungsgruppe Recht und Technologie Trient,

Universität Trient

MK-"ehemalige Jugoslawische Republik Maze-
donien"

Urheberrechtsgesetz zur Verbesserung des
Schutzes von Autorenrechten geändert

Im Oktober 2013 hat das mazedonische Parlament
Änderungen des Çàêîí çà çàøòèòà íà àâòîðñêèòå è

ñðîäíèòå ïðàâà (Gesetz zum Schutz des Urheber-
rechts und der verwandten Schutzrechte) verabschie-
det, die den Schutz des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte im Land verbessern sollen. So-
wohl die zuständigen Behörden als auch die lizenzier-
ten Verwertungsgesellschaften hatten Mängel im Ge-
setzestext und seiner Umsetzung festgestellt. Die EU-
Kommission merkte in ihrem Fortschrittsbericht 2013
für das Land an: „Das Gesetz über das Urheberrecht
und die verwandten Schutzrechte steht nicht im Ein-
klang mit dem Vertrag über Darbietungen und Tonträ-
ger der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WI-
PO). Der Ausschluss der Rechte an Tonträgern und
verschiedene Unstimmigkeiten behinderten die Arbeit
der beiden lizenzierten Verwertungsgesellschaften.“

Wie es in dem Schreiben des Kulturministers an das
Parlament heißt, weist das System für die kollekti-
ve Wahrnehmung von Urheberrechten in der Praxis
Umsetzungsmängel auf, insbesondere bei der Vergü-
tung für die Ausstrahlung von Audio- und audiovisuel-
len Inhalten. Als Gegenmaßnahme schuf das Kultur-
ministerium ein Instrument für den direkten Zugriff
auf das Tariffestsetzungsverfahren zwischen den Ver-
wertungsgesellschaften und den Nutzern von urheber-
rechtlich geschütztem Material. Das weltweite Dach-
verband der Verwertungsgesellschaften (Confédérati-
on Internationale des Sociétés d´Auteurs et Composi-
teurs - CISAC) kritisierte die Änderung. „Die obige Re-
gelung lässt außer Acht, dass die betreffenden Rechte
privater Natur sind, und schließt willkürlich die recht-
mäßige Möglichkeit aus, dass die Urheber die wirt-
schaftlichen Bedingungen für die Nutzung ihrer Wer-
ke selbst bestimmen. Zudem nimmt sie den betroffe-
nen Nutzern die notwendige wirtschaftliche Flexibili-
tät für die Anpassung ihrer Geschäftsmodelle an die
Vorgaben der Verwertungsgesellschaften durch freie
Verhandlungen“, heißt es in einem offenen Brief der
CISAC an die mazedonische Regierung.

Die neue Gesetzgebung (Art. 135) sieht u.a. eine Ver-
pflichtung für die Rundfunkveranstalter vor, spezielle

Software zu installieren und zu betreiben; dieses so
genannte „elektronische Nachweissystem“ registriert
alle gesendeten urheberrechtlich geschützten Inhal-
te. Das Rundfunkgesetz verpflichtet die Rundfunkver-
anstalter, inländische Musik zu senden, für die sie Li-
zenzgebühren zahlen müssen. Nach Auffassung der
Rundfunkveranstalter werden sie damit gegen ihren
Willen gezwungen, Inhalte auszustrahlen und zu be-
zahlen, an deren Ausstrahlung sie nicht interessiert
sind. Die CISAC und ihr mazedonisches Mitglied ZAMP
sehen eine Möglichkeit, das Verfahren zur Berichter-
stattung über die Verwendung urheberrechtlich ge-
schützten Materials durch die Rundfunkveranstalter
zu verbessern. Sie schlagen jedoch anstelle von Ein-
griffen des Ministeriums für Kultur bzw. Informations-
gesellschaft in die Tariffestsetzung einen „industrie-
orientierten Ansatz“ für die Umsetzung der Software-
lösungen vor.

• Çàêîí çà çàøòèòà íà àâòîðñêèòå è ñðîäíèòå ïðàâà (Ge-
setz zum Schutz des Urheberrechts und der verwandten Schutzrech-
te)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16769 MK

Borce Manevski
Unabhängiger Medienberater

NL-Niederlande

Niederländisches Gericht entscheidet über
Urheberrecht an Format für Dokumentarrei-
he

Am 31. Juli 2013 hat das Bezirksgericht Amsterdam
über die Frage entschieden, ob das Format einer Do-
kumentarreihe namens „Hollandse Meesters in de 21e
eeuw“ („Holländische Meister im 21. Jahrhundert“,
im Folgenden „Holländische Meister“) urheberrecht-
lich geschützt ist.

Die Klägerin arbeitete zusammen mit X an einer Film-
porträtreihe aus Folgen von je 15 Minuten Länge, in
denen die von einem Künstler verwendeten Metho-
den, seine Materialtechniken und seine Vorstellungen
von Kunst gezeigt wurden. Der Künstler wurde in sei-
nem Atelier gefilmt, und jede Folge hatte einen an-
deren Regisseur. Die Klägerin hatte einen Vertrag mit
der Serienproduktionsfirma Interakt, in dem sich Inter-
akt verpflichtete, die Reihe zu produzieren und sich an
den Entwicklungskosten zu beteiligen. Die Reihe wur-
de in mehreren niederländischen Museen gezeigt und
vom Regionalsender RTV-Noord Holland ausgestrahlt.
20 Folgen wurden zudem auf DVD veröffentlicht.

Mit ihrer Klage wollte die Klägerin gerichtlich feststel-
len lassen, dass sie - gemeinsam mit X - Inhaberin
des Formats „Holländische Meister“ sei und dass In-
terakt mit der Fortsetzung der Verwertung der Reihe
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ohne ihre Zustimmung ihre Rechte verletzt habe. Die
Klägerin argumentierte, das Format sei ihre originäre
Schöpfung. Dabei liege die Originalität nicht nur in
einigen Einzelelementen des Formats, sondern auch
im Gesamteindruck, den diese Elemente gemeinsam
vermitteln. Als Beleg führte die Klägerin an, der Ti-
tel sei von ihr ebenso entwickelt worden wie die Idee,
verschiedene berühmte Regisseure zu beauftragen, in
den Ateliers der Künstler zu drehen, um ein Porträt zu
erstellen und zu zeigen, wie Künstler arbeiten.

Interakt argumentierte dagegen, das Format entbehre
der erforderlichen Originalität und könne daher nicht
urheberrechtlich geschützt sein. Da jede Folge von
der Sicht des jeweiligen Regisseurs geprägt sei, unter-
schieden sich die Folgen unter anderem in Stil, Struk-
tur, Tempo, Atmosphäre, Kulisse und Kontext. Zudem
gebe es, vom Titel abgesehen, keinen Zusammen-
hang zwischen den Folgen und keine wiederkehren-
den Elemente. Das Format der Reihe „Holländische
Meister“ weise somit keine originären Elemente auf,
die sie von ähnlichen Programmformaten unterschie-
den.

Das Gericht erklärte, eine Idee müsse ausreichend
konkretisiert und ausgestaltet werden, damit ein ur-
heberrechtlicher Schutz möglich sei. Die Klägerin ha-
be nicht hinreichend belegt, welche originären und
konkreten Elemente den urheberrechtlichen Schutz
des Formats begründen sollen. Das Gericht folgerte
daher, dass das Format „Holländische Meister“ nicht
unter den Schutz des Urheberrechts falle, und wies
die Klage ab.

• Rechtbank Amsterdam, 31 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6970
(Hollandse Meesters) (Bezirksgericht Amsterdam, 31. Juli 2013,
ECLI:NL:RBAMS:2013:6970 (Hollandse Meesters))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16764 NL

Marco Caspers
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

RO-Rumänien

Verfassungsgericht erklärt Insolvenzgesetz
für verfassungswidrig

Am 29. Oktober 2013 hat das rumänische Verfas-
sungsgericht die Ordonanţa de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a in-
solvenţei şi de insolvenţă (Notverordnung der Regie-
rung Nr. 91/2013 zu den Verfahren zur Abwendung
von Zahlungsunfähigkeit und zu Zahlungsunfähigkeit
- OUG 91/2013) für verfassungswidrig erklärt. Die Ent-
scheidung des Gerichts ist rechtskräftig und allge-
mein verbindlich und hebt die Wirkungen der gesam-
ten OUG auf. Das Dokument war von der rumänischen

Regierung am 2. Oktober 2013 verabschiedet worden
und am 25. Oktober 2013 in Kraft getreten (siehe
IRIS 2013-10/35).

Die OUG wurde vom rumänischen Staatspräsidenten,
von verschiedenen Nichtregierungs-, Bürgerrechtsor-
ganisationen, dem rumänischen Richterverband und
vielen rumänischen Medienunternehmen, Journalisten
sowie einer Oppositionspartei mit dem Argument kri-
tisiert, zwei Bestimmungen könnten zu diskriminie-
renden und missbräuchlichen Maßnahmen gegen Me-
dienunternehmen führen, die vor der Zahlungsunfä-
higkeit stehen (Art. 81 Abs. 3 und Art. 384 Abs. 2).

Der rumänische Ombudsmann reichte am 9. Oktober
2013 beim Verfassungsgericht Klage gegen die OUG
ein. Er machte geltend, die Notverordnung verstoße
gegen Art. 1 Abs. 5 und Art. 15 Abs. 2 der rumäni-
schen Verfassung, und bezog sich dabei auf die Pflicht
zur Einhaltung der Verfassung, deren Vorrang und den
Vorrang der Gesetze, die Vorhersehbarkeit, Verfügbar-
keit und Stabilität der Gesetze, die Rechtssicherheit
für die durch die Gesetze Begünstigten sowie die Tat-
sache, dass das Gesetz nicht rückwirkend gelten dür-
fe.

Das Verfassungsgericht stimmte den beiden Kritik-
punkten des Ombudsmanns zu, erweiterte jedoch die
Liste der Verfassungsverstöße. Die Notverordnung der
Regierung sei daher insgesamt verfassungswidrig. Sie
verstoße auch gegen Art. 115 Abs. 4 und Abs. 6 der
Verfassung. Danach darf die Regierung nur in außer-
gewöhnlichen Situationen Notverordnungen erlassen.
Daneben darf gemäß Art. 115 Abs. 6 eine Notfallver-
ordnung nicht im Bereich des Verfassungsrechts er-
lassen werden und keine Auswirkungen auf die funda-
mentalen Institutionen des Staates, die bürgerlichen
Freiheiten, die in der Verfassung verankerten Rechte
und Verpflichtungen oder das Wahlrecht der Bürger
haben. Ferner darf sie keine Maßnahmen einführen,
die eine zwangsweise Überführung von Gütern in öf-
fentliches Eigentum zum Ziel haben.

Darüber hinaus verstoße der Mangel an Klarheit und
Vorhersehbarkeit des Rechtsdokuments direkt gegen
das Recht auf Information gemäß Art. 31 der Verfas-
sung sowie gegen das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung gemäß Art. 30 der Verfassung. Ebenfalls durch
die OUG verletzt sei Art. 135 Abs. 2 lit. a der Verfas-
sung, der vom Staat verlangt, die Freiheit des Han-
dels und den Schutz des fairen Wettbewerbs sicher-
zustellen. Gleichzeitig stellte das Verfassungsgericht
fest, das Dokument entspreche nicht den Normen des
Gesetzgebungsverfahrens.

• Decizia nr. 447 din data de 29.10.2013 referitoare la excepţia de ne-
constituţionalitate a dispozi̧tiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insol-
venţă (Entscheidung Nr. 447 vom 29. Oktober 2013 über die Einrede
der Verfassungswidrigkeit der Bestimmungen der Notverordnung der
Regierung Nr. 91/2013 zu den Verfahren zur Abwendung von Zah-
lungsunfähigkeit und zu Zahlungsunfähigkeit)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16779 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International
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Liberalisierung der Regelungen für Alkohol-
werbung abgelehnt

Am 12. November 2013 hat die Abgeordnetenkammer
(Unterhaus des rumänischen Parlaments) mit großer
Mehrheit gegen den Gesetzentwurf zur Änderung von
Art. 13 des Legea nr.148/2000, privind publicitatea,
cu modificările şi completările ulterioare (Gesetz Nr.
148/2000 über Werbung, mit weiteren Änderungen
und Ergänzungen) gestimmt. Die Entscheidung der
Abgeordneten ist endgültig. Der Senat (Oberhaus)
hatte den Gesetzentwurf bereits am 4. Juni 2013 ab-
gelehnt (siehe auch IRIS 2006-6/33).

Durch den Gesetzentwurf sollte Art. 13 Abs. 1 ge-
ändert und die rechtliche Erlaubnis von Werbung für
alkoholische Getränke ausgeweitet werden, die in
Printmedien, Hörfunk und Fernsehen bisher nur un-
ter strengen Bedingungen möglich war. Zu den neu-
en Möglichkeiten hätte unter anderem Außenwerbung
gehört, etwa auf Bildschirmen in Straßen, in öffent-
lichen Verkehrsmitteln und an anderen öffentlichen
Orten. Mit dem Gesetzentwurf sollte auch ein neuer
Art. 13 Abs. 3 eingeführt werden, der vorsah, dass
Bildschirm-Außenwerbung für alkoholische Getränke
aus Jugendschutzgründen nur zwischen 22 Uhr und
6 Uhr erlaubt sein sollte. Der Initiator des Gesetzent-
wurfs vertrat die Ansicht, Bildschirm-Außenwerbung
sei leicht zu kontrollieren und ermögliche es den Her-
stellern kleinerer Getränke, zu erschwinglichen Prei-
sen für ihre Produkte zu werben, da klassische Fern-
sehwerbung zu teuer sei.

Der Legislativrat hatte zu dem Gesetzentwurf eine po-
sitive Stellungnahme veröffentlicht und die Ansicht
vertreten, die Liberalisierung ermögliche einen offe-
nen Wettbewerb zwischen den Herstellern alkoholi-
scher Getränke; er entspreche den Regelungen zum
Europäischen Binnenmarkt, der Gemeinsamen Agrar-
politik und der Verbraucherschutzpolitik.

Die Regierung hingegen veröffentlichte eine negative
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf. In Rumänien,
das eine hohe Sterblichkeitsrate aufgrund alkoholbe-
dingter Krankheiten aufweist, sei der Alkoholkonsum
ein echtes gesundheitspolitisches Problem. Eine neue
Werbeplattform für alkoholische Getränke erscheine
daher äußerst nachteilig für die öffentliche Gesund-
heit und widerspreche den Maßnahmen, die die Euro-
päische Union und die Weltgesundheitsorganisation in
diesem Bereich ergriffen.

• Propunere legislativă pentru modificarea art.13 din Legea
nr.148/2000, privind publicitatea - forma ini̧tiatorului (Gesetzentwurf
zur Änderung von Art. 13 des Gesetzes Nr. 148/2000 über Werbung -
in der ursprünglich eingebrachten Form)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16771 RO
• Avizul Consiliului Legislativ (Stellungnahme des Legislativrats)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16772 RO

• Punctul de vedere al Guvernului (Stellungnahme der Regierung)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16773 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

Änderungen des audiovisuellen Gesetzes ab-
gelehnt

Am 5. November 2013 hat der rumänische Senat
(Oberhaus des Parlaments) den Gesetzentwurf zur Än-
derung und Ergänzung des audiovisuellen Gesetzes
Nr. 504/2002 auf Gesuch des rumänischen Staatsprä-
sidenten mit breiter Mehrheit abgelehnt.

Der Gesetzentwurf enthielt eine Verpflichtung für die
Rundfunkveranstalter, wöchentlich - außerhalb der
Zeit zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr - minde-
stens 120 Minuten Kultur- und Bildungsprogramme
zu senden. Darüber hinaus sollten Nachrichtenkanä-
le wöchentlich mindestens 30 Minuten Kultur- und
Bildungsprogramme ausstrahlen, ebenfalls außerhalb
der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr. Der Be-
schluss des Senats, den Gesetzentwurf abzulehnen,
war endgültig (siehe IRIS 2009-2/29, IRIS 2010-1/36,
IRIS 2011-4/31, IRIS 2011-7/37, IRIS 2013-3/26 und
IRIS 2013-6/27).

Das Gesuch des Präsidenten, das Gesetz zu über-
arbeiten, wurde dem Parlament am 5. Januar 2012
übermittelt. Der Gesetzentwurf war von der Abgeord-
netenkammer (Unterhaus) am 15. Februar 2011 und
vom Senat am 7. Dezember 2011 verabschiedet wor-
den. Die Abgeordnetenkammer hatte das Überarbei-
tungsgesuch abgelehnt. Der Präsident hatte um die
Überarbeitung gebeten, da er die bestehenden Be-
dingungen und Einschränkungen für Programminhalte
als unangemessen und als Einschränkung der Medien-
freiheit betrachtete.

Der rumänische Senat lehnte am 6. November 2013
mit großer Mehrheit einen weiteren Gesetzentwurf zur
Ergänzung des audiovisuellen Gesetzes ab, der die
Ausstrahlung expliziter Inhalte zwischen 06.00 Uhr
und Mitternacht untersagen sollte. Betroffen gewesen
wären hiervon nach Art. 90 des audiovisuellen Geset-
zes unmoralische, sittenwidrige oder obszöne Aspek-
te des Lebens einer Person, gewaltverherrlichende
Einstellungen und Gesten, Szenen mit Gewalt und
Kraftausdrücken, erotische und vulgäre Szenen, kör-
perliche Darstellung von Erotik, Darstellung intimer
Geschichten und andere Angelegenheiten jenseits der
Anstandsgrenzen. In einem neuen Art. 95 sah der Ge-
setzentwurf bei wiederholten Verstößen gegen Art. 90
den Entzug der audiovisuellen Lizenz vor.

Der Initiator des Gesetzentwurfs führte an, wegen ih-
rer Fixierung auf Zuschauerquoten zeigten die Fern-
sehsender den ganzen Tag Sendungen voller unange-
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messener, brutaler, vulgärer und unanständiger Inhal-
te. Die Sanktionierung der genannten Verstöße käme
vor allem Minderjährigen zugute, die nicht in der La-
ge seien, zwischen angemessenen und unangemes-
senen Inhalten zu unterscheiden.
• Legea pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului - for-
ma adoptată de Camera Deputaţilor (Gesetz zur Änderung und Er-
gänzung des audiovisuellen Gesetzes - in der durch die Abgeordne-
tenkammer angenommenen Form)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16776 RO
• Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.
504/2002 - forma ini̧tiatorului (Gesetzentwurf zur Ergänzung des au-
diovisuellen Gesetzes Nr. 504/2002 - in der ursprünglich eingebrach-
ten Form)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16777 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

Gesetzesänderungen zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk abgelehnt

Am 28. Oktober 2013 hat der rumänische Staatsprä-
sident den Proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune (Gesetzentwurf zur
Änderung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 41/1994
über die Organisation und Funktionsweise der rumäni-
schen Hörfunkgesellschaft und der rumänischen Fern-
sehgesellschaft) an das Parlament zurückverwiesen.
Der Gesetzentwurf war von der Abgeordnetenkam-
mer (Unterhaus des rumänischen Parlaments) am 24.
September und vom Senat (Oberhaus) am 8. Oktober
2013 verabschiedet worden (siehe auch IRIS 1998-
8/16, IRIS 2000-4/18, IRIS 2003-8/25, IRIS 2013-5/37
und IRIS 2013-10/36).

Der Präsident führte an, zwei der drei in dem Ge-
setzentwurf vorgesehenen Möglichkeiten für die wirt-
schaftliche Entwicklung und die Erweiterung der Akti-
vitäten des öffentlich-rechtlichen Hörfunks und Fern-
sehens in Rumänien und im Ausland seien vage. Das
Gesetz lege keine eindeutigen Assoziierungskriterien
fest, weder für den Erwerb von Anteilen zur Grün-
dung privatrechtlicher juristischer Personen noch für
den Erwerb von Anteilen an bestehenden Gesellschaf-
ten. Diese Kriterien müssten vor allem deshalb ein-
deutig sein, weil diese Aktivitäten mit Mitteln aus dem
Staatshaushalt erfolgten. Der Rechtsrahmen müsse
daher vorhersehbar sein, fügte der Präsident hin-
zu. Gleichzeitig vertrat die rumänische Regierung die
Ansicht, die Maßnahmen des Präsidenten gefährde-
ten und blockierten das Vorhaben des rumänischen
öffentlich-rechtlichen Fernsehens, TVR, seine Tätig-
keit in der Republik Moldau wieder aufzunehmen, die
durch die bis 2009 dort herrschenden Kommunisten
unterbrochen worden war.

Unterdessen lehnte der rumänische Senat am 6. No-
vember 2013 einen weiteren Gesetzentwurf zur Ände-

rung des Gesetzes Nr. 41/1994 ab. Nach dem Entwurf
sollte die Rundfunkgebühr für audiovisuelle öffentlich-
rechtliche Medien gesenkt werden. Die Entscheidung
des Senats war endgültig. Nach Art. 40 des Gesetzes
Nr. 41/1994 mit weiteren Änderungen und Ergänzun-
gen wird der öffentlich-rechtliche audiovisuelle Sek-
tor nahezu ausschließlich durch Rundfunkgebühren,
Werbung und Beihilfen aus dem Staatshaushalt fi-
nanziert; dabei gelten klare Vorgaben, wie etwa für
Sendungen für das Ausland, die Kosten im Zusam-
menhang mit terrestrischen Sendeanlagen, die tech-
nische Entwicklung der öffentlich-rechtlichen audiovi-
suellen Unternehmen sowie den Betrieb von Orche-
stern und Chören nur für den Hörfunk. Die rumä-
nische Regierung veröffentlichte eine negative Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf und erklärte, die
monatliche Rundfunkgebühr, die von den Haushal-
ten und Firmen in Rumänien erhoben werde, zäh-
le zu den niedrigsten in Europa und sei faktisch
eine Steuer für das Recht auf korrekte Informatio-
nen. Ohne die Rundfunkgebühr könnten die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstalter ihren gesetzlichen
Auftrag, objektive Informationsprogamme, Kulturpro-
gramme sowie hochwertige Unterhaltung zu bieten,
nicht mehr erfüllen. Die Gebühr garantiere gleich-
zeitig die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen
Medien von staatlichen Beihilfen und erlaube ihnen,
ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Auslöser für
den Gesetzentwurf, der die Senkung der Rundfunkge-
bühr für rumänische öffentlich-rechtliche Mediendien-
ste vorsah, war vor allem das schlechte Finanzmana-
gement des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das er-
hebliche Schulden beim Staatshaushalt und bei sei-
nen Gläubigern angehäuft hatte. Die Rundfunkgebühr
stellt beinahe 50 % der Jahreseinnahmen des rumä-
nischen öffentlich-rechtlichen audiovisuellen Sektors
dar.

• Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune - forma ini̧tia-
torului (Gesetzentwurf zur Änderung von Art. 40 des Gesetzes Nr.
41/1994 über die Organisation und Funktionsweise der rumänischen
Hörfunkgesellschaft und der rumänischen Fernsehgesellschaft - in der
ursprünglich eingebrachten Form)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16774 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

CNA ändert Beschluss zu Rundfunklizenzen

Am 7. November 2013 hat der Consiliul Naţional al
Audiovizualului (Nationale Medienaufsichtsbehörde -
CNA) Beschluss Nr. 614 zur Änderung und Ergänzung
des Beschlusses Nr. 277 der CNA vom 6. Juni 2013
über das Verfahren zur Erteilung, Änderung, Verlän-
gerung und Übertragung von Medienlizenzen und au-
diovisuellen Genehmigungen mit Ausnahme terrestri-
scher Rundfunksysteme, sowie über die Bedingun-
gen für die Ausstrahlung lokaler Rundfunkprogramme
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und die Weiterverbreitung von Programmen anderer
Rundfunkveranstalter verabschiedet (siehe IRIS 2002-
7/28, IRIS 2005-5/24, IRIS 2005-8/29, IRIS 2006-9/30,
IRIS 2012-10/23, IRIS 2013-5/38 und 2013-10/35). Die
Entscheidung Nr. 614/2013 wurde im rumänischen
Amtsblatt Nr. 693 vom 13. November 2013 veröffent-
licht.

Laut CNA soll die Änderung des Beschlusses Nr.
277/2013 die Verfahren und Bedingungen für die Er-
neuerung audiovisueller Lizenzen für die Ausstrah-
lung von Hörfunk- oder Fernsehprogrammen klarstel-
len.

Art. 4 Abs. 1 lit. c des Beschlusses Nr. 277/2013 wurde
aufgehoben. Dieser sah vor, dass ein Antrag auf eine
terrestrische Rundfunklizenz eine so genannte techni-
sche Option enthalten musste, die von der Nationalen
Verwaltungs- und Regulierungsbehörde für Kommuni-
kation (ANCOM) ausgestellt war.

Nach Art. 4 Abs. 6 des Beschlusses Nr. 277/2013 wur-
den zwei neue Absätze zu den Antragsunterlagen ein-
geführt. Der neue Abs. 7 besagt Folgendes: Sind die
Antragsunterlagen unvollständig oder in ungeeigne-
ter Form dokumentiert, verlangt das Amt für Lizenzen
und Genehmigungen vom Antragsteller die Vervoll-
ständigung der Unterlagen und informiert ihn, welche
Dokumente fehlen. Daneben sind hier die Bedingun-
gen und Fristen für die Abgabe und Fertigstellung des
Antrags festgelegt. Abs. 8 sieht eine Ablehnung des
Lizenzantrags für den Fall vor, dass die Fristen für die
Abgabe oder Fertigstellung nicht eingehalten werden.

Auch Art. 20, der die Verlängerung von Lizenzen re-
gelt, wurde im einführenden Teil von Abs. 2 und Abs.
4 geändert. Nach Abs. 2 ist der Verlängerungsantrag
nun mindestens 60 Tage - statt 30 Tage wie bisher -
vor Ablauf der Lizenz beim CNA einzureichen; zudem
sind mehr Dokumente im Original beizufügen. Abs. 4
legt fest, dass der CNA mindestens zehn Tage vor Ab-
lauf der Lizenz darüber entscheidet, ob die audiovisu-
elle Lizenz verlängert wird. Der frühere Wortlaut des
Absatzes enthielt keine Frist für die Entscheidung des
CNA.

Art. 20 Abs. 3 wurde um einen Abs. 31 erweitert, der
das Abgabe- und Fristenverfahren für den Verlänge-
rungsantrag im Detail wiederholt.

• Decizie nr. 614 din 7 noiembrie 2013 pentru modificarea şi com-
pletarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 277/2013
privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii
şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu
excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi
condi̧tiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau
preluarea de programe ale altor radiodifuzori (Beschluss Nr. 614 zur
Änderung und Ergänzung des Beschlusses Nr. 277 der CNA vom 6.
Juni 2013 über das Verfahren zur Erteilung, Änderung, Verlängerung
und Übertragung von Medienlizenzen und audiovisuellen Genehmi-
gungen mit Ausnahme terrestrischer Rundfunksysteme, sowie über
die Bedingungen für die Ausstrahlung lokaler Rundfunkprogramme
und die Weiterverbreitung von Programmen anderer Rundfunkveran-
stalter)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16775 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

Empfehlung des CNA zur Medienberichter-
stattung über seismische Aktivitäten

Am 29. Oktober 2013 hat der Consiliul Naţional al
Audiovizualului (Nationale Medienaufsichtsbehörde -
CNA) eine Empfehlung zur Medienberichterstattung
über seismische Aktivitäten in Rumänien herausge-
geben. Die Empfehlung basiert auf einer Analyse
von Nachrichtensendungen, Programmen zum Zeitge-
schehen und Talkshows, die von audiovisuellen Medi-
en in Rumänien ausgestrahlt wurden und sich mit der
Intensivierung der seismischen Aktivitäten in Rumä-
nien beschäftigen. Rumänien ist das Land in der Eu-
ropäischen Union, das am stärksten durch Erdbeben
gefährdet ist. In den letzten Jahrhunderten ereigneten
sich in Rumänien in den Jahren 1802, 1838, 1940 und
1977 Erdbeben mit gravierenden Folgen.

Unter Berücksichtigung der Geschichte der Erdbeben
in Rumänien, der Auswirkungen mittlerer und starker
Erdbeben und insbesondere der Sensibilität der rumä-
nischen Öffentlichkeit gegenüber diesem Thema emp-
fahl der CNA, die Anbieter audiovisueller Mediendien-
ste sollten durch ihre Berichterstattung über seismi-
sche Aktivitäten in Rumänien und im Ausland keine
Panik verbreiten.

Berichte über Katastrophen und kollektive Tragödien
müssten nach Art. 75 Abs. 1 des Codul Audiovizua-
lului (Audiovisueller Kodex) Anstand und Diskretion
wahren, ohne öffentliche Panik auszulösen. Der CNA
empfahl, Rundfunkveranstalter sollten bei Sendungen
über Erdbeben in Rumänien Sendezeit für die öffentli-
che Aufklärung über Notfallmaßnahmen vorsehen, die
die Bürger im Falle eines Erdbebens ergreifen sollen.
Ferner solle auf die Lage von Schutzräumen hingewie-
sen werden, die die örtlichen Behörden bereitstellen.

Die Rundfunkveranstalter sollten zudem davon abse-
hen, wiederholt und unbegründet Archivmaterial über
die Auswirkungen früherer Erdbeben auszustrahlen,
das starke negative Emotionen hervorrufe. Ebenso
sollten keine Titel gezeigt werden, die die emotiona-
le Wirkung des Themas verstärkten. Der Empfehlung
zufolge müssen Moderatoren von Nachrichtensendun-
gen jede emotionale Beteiligung vermeiden und die
Fakten neutral, objektiv und ausgewogen darstellen,
ohne den journalistischen Ansatz auf spektakuläre
Aspekte zu beschränken, und Daten und Informatio-
nen berücksichtigen, die aus Studien, Untersuchun-
gen und von Fachleuten stammen.

• Recomandare privind mediatizarea activităţii seismice din România
(Empfehlung zur Medienberichterstattung über seismische Aktivitä-
ten in Rumänien vom 29. Oktober 2013)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16780 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International
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SK-Slowakei

Änderung des Rundfunkgesetzes

Am 22. Oktober 2013 hat das slowakische Parlament
ein Änderungsgesetz (Nr. 373/2013 Slg., im Folgenden
„Änderungsgesetz“) zu Gesetz Nr. 308/2000 Slg. über
Rundfunk und Weiterverbreitung („Rundfunkgesetz“)
verabschiedet. Das Änderungsgesetz wurde am 11.
November 2013 vom Staatspräsidenten unterschrie-
ben und trat am 1. Januar 2014 in Kraft.

Die Änderungen berechtigen unter anderem die Rund-
funkveranstalter, nicht nur in slowakischer Sprache,
sondern auch in anderen Sprachen der Europäischen
Union zu senden. In der offiziellen Erläuterung zum
Änderungsgesetz heißt es, die Notwendigkeit dieser
Änderung habe sich aus den Konsultationen mit der
Europäischen Kommission und deren Kritik an der bis-
herigen Gesetzgebung ergeben. Die Übertragung von
Sendungen in anderen Sprachen als Slowakisch (oder
Tschechisch, das von offiziellen Stellen als für Slowa-
ken verständlich betrachtet wird) war beim Fernse-
hen bisher nur mit slowakischen Untertiteln und beim
Hörfunk mit einer vor- oder nachgeschalteten slowa-
kischen Version der Sendung zulässig.

Nach der neuen Gesetzgebung kann der Rundfunk-
und Weiterverbreitungsrat Lizenzen für Sendungen in
einer oder mehreren Amtssprachen der Europäischen
Union außer Slowakisch erteilen. Der Rat kann solche
Lizenzen auf regionaler oder lokaler Ebene jedoch nur
dann erteilen, wenn ein ausreichendes Angebot an
Sendungen in slowakischer Sprache in dem betreffen-
den Gebiet besteht. Dieses Instrument soll den Rund-
funkveranstaltern die Möglichkeit geben, Informatio-
nen in anderen Sprachen zu senden, und dabei gleich-
zeitig das Recht slowakischer Bürger auf Erhalt lokaler
oder regionaler Informationen in ihrer eigenen Amts-
sprache schützen.

Das Änderungsgesetz senkt zudem die Quote für un-
abhängige europäische Produktionen bei öffentlich-
rechtlichen Sendern von 20 % auf 15 %. Die neue
Quote muss jedoch mit einem Anteil neuerer un-
abhängiger europäischer Produktionen von minde-
stens 10 % erreicht werden (bisher gab es keine
festgelegte Quote für neuere Werke). In der offi-
ziellen Begründung zu dem Änderungsgesetz heißt
es, der öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter sei
„gezwungen“ gewesen, Werke von geringer Qualität
zu erwerben, um die gesetzliche Quote für unabhän-
gige Produktionen zu erfüllen. Die Senkung des An-
teils soll es öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstal-
tern ermöglichen, europäische Inhalte von höherer
Qualität bereitzustellen.

Das Änderungsgesetz betrifft auch die Bestimmungen
zur Barrierefreiheit audiovisueller Mediendienste für

Menschen mit Behinderungen. Obwohl die Rundfunk-
veranstalter formal erklären, die bestehenden Quoten
zu erfüllen, beklagen die Behindertenverbände, dass
diese Quoten in Wahrheit entweder gar nicht oder
nur in unzureichender Qualität erreicht würden. Zur
Vereinfachung der Überwachung verpflichtet die neue
Gesetzgebung die Rundfunkveranstalter, detaillierte-
re Berichte über die Ausstrahlung solcher Programme
vorzulegen. Aufgrund der Klagen schließen die neuen
Bestimmungen bei der Ermittlung der Gesamtzeit für
die Berechnung der Barrierefreiheitsquoten Program-
me aus, die in erster Linie Musik und kommerzielle
Kommunikation enthalten. Untertitel, ob vorgefertigt
oder live, müssen nun nach dem Gesetz „der Hand-
lung der Sendung entsprechen“, sodass der Rat nun
neben der Quantität auch die Qualität der Untertite-
lung überwachen kann.

Das Änderungsgesetz schafft ferner das bestehende
Messsystem für die Lautheit von Werbung im Verhält-
nis zum übrigen Programm ab und überträgt dem Kul-
turministerium die Möglichkeit, eine Satzung zu erlas-
sen, die die Details für ein neues System regelt, das
mit der Empfehlung R 128 „Lautheitsaussteuerung,
Normalisierung und zulässiger Maximalpegel von Au-
diosignalen“ der Europäischen Rundfunkunion verein-
bar ist.

• Zákon, ktorým sa mení a doṕlňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doṕlňajú niektoré
zákony (Änderungsgesetz Nr. 373/2013 Slg. zu Gesetz Nr. 308/2000
Slg. über Rundfunk und Weiterverbreitung)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16781 SK

Juraj Polak
Büro des Rundfunk- und Weiterverbreitungsrats der

Slowakischen Republik

Neue Strategie zur Filmförderung

Am 22. Oktober 2013 hat das slowakische Parlament
ein Änderungsgesetz (Nr. 374/2013 Slg., im Folgen-
den „Änderungsgesetz“) zu Gesetz Nr. 516/2008 Slg.
über Beihilfen im audiovisuellen Sektor (im Folgen-
den „Beihilfegesetz“) verabschiedet. Das Änderungs-
gesetz wurde am 11. November 2013 vom Staatsprä-
sidenten unterzeichnet und trat am 1. Januar 2014 in
Kraft.

Hauptanliegen des Änderungsgesetzes ist die Erhö-
hung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der
slowakischen audiovisuellen Industrie durch Anreize
in Form von Barerstattungen für internationale audio-
visuelle Produktionen in der slowakischen Republik.
Während das bestehende Beitragssystem für den ein-
heimischen audiovisuellen Sektor unverändert bleibt,
bietet das neue Fördersystem 20 % Barerstattung für
„angemessene“ Ausgaben im Zusammenhang mit ei-
nem Filmprojekt, das die im Gesetz festgelegten Kri-
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terien erfüllt. „Angemessene“ Ausgaben sind Zahlun-
gen für Waren und Dienstleistungen an Unternehmen,
die in der Slowakei ansässig sind oder deren Einnah-
men in der Slowakei versteuert werden, nach Erhalt
des „Zertifikats über die Registrierung des Filmpro-
jekts“ (im Folgenden „Zertifikat“) durch den Fond für
audiovisuelle Werke (nachstehend „Fond“).

Das Zertifikat erhalten nur Spielfilme, Dokumentarfil-
me und Zeichentrickfilme sowie Werke für das Fernse-
hen, die die Kriterien eines „Kulturtests“ erfüllen oder
laut dem Europäischen Übereinkommen über die Ge-
meinschaftsproduktion von Kinofilmen Koproduktions-
status haben. Details zum Kulturtest sowie Mindest-
länge und Mindestbudget von Filmprojekten müssen
in der Satzung des Kulturministeriums festgelegt wer-
den.

Der durch die anderen Koproduzenten des Filmpro-
jekts bevollmächtigte Produzent oder Koproduzent
oder eine Person, die mit dem Produzenten oder Ko-
produzenten des Filmprojekts in einem Vertragsver-
hältnis steht, ist befugt, das Zertifikat zu beantragen.
Ein Antragsteller, der insolvent oder in Liquidation ist,
gegen den ein Zwangsvollstreckungsverfahren läuft,
dessen finanzielle Beziehungen zu den öffentlichen
Stellen nicht vollständig geregelt sind, der gegen das
Verbot illegaler Beschäftigung verstoßen hat oder der
keine Abrechnungen für die Finanzierung aus dem au-
diovisuellen Fonds vorgelegt hat, erhält das Zertifikat
nicht. Der Antragsteller darf nicht Mitglied des Vor-
stands oder der Überwachungskommission, Direktor
des Fonds oder mit dem Direktor eng verbunden sein.
Für den Antrag für ein Zertifikat hat der Antragstel-
ler eine nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühr in
Höhe von EUR 1.000 zu entrichten.

Erfüllt das Filmprojekt alle Kriterien, erhält der Antrag-
steller das Zertifikat, dessen Gültigkeitsdauer drei Jah-
re beträgt. Nach Abschluss der Produktion kann der In-
haber des Zertifikats einen Antrag auf Barerstattung
stellen. Der Fond kann einen solchen mit einem gül-
tigen Zertifikat gestellten Antrag nur dann ablehnen,
wenn der Antragsteller nicht die erforderlichen Bele-
ge für die geleisteten Zahlungen sowie andere Bestä-
tigungen verschiedener Behörden vorlegt.

Das Gesetz legt ausdrücklich fest, dass kein Rechtsan-
spruch auf Barerstattung besteht. Lehnt der Fond den
Antrag nicht ab, erstellt er eine „Bestätigung der Ge-
samtsumme der angemessenen Kosten“. Jegliche fi-
nanzielle Unterstützung durch öffentliche Stellen wird
von dieser Summe abgezogen. Mit dieser Bestätigung
stellt der Fonds einen Vorschlag für einen Vertrag aus,
der dreißig Tage gültig ist. In diesem Vorschlag ver-
pflichtet sich der Fonds, 20 % der bestätigten an-
gemessenen Kosten bereitzustellen, und der Antrag-
steller garantiert im Gegenzug, dass die Produktion
nach deren Veröffentlichung den geforderten Kriteri-
en entspricht (Genre, Mindestlänge, Budget, bestan-
dener Kulturtest).

• Zákon, ktorým sa mení a doṕlňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audio-
vizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a doṕlňajú niektoré zákony
(Änderungsgesetz Nr. 374/2013 Slg. zu Gesetz Nr. 516/2008 Slg. über
Beihilfen im audiovisuellen Sektor)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16767 SK

Juraj Polak
Büro des Rundfunk- und Weiterverbreitungsrats der

Slowakischen Republik

US-Vereinigte Staten

Google Books ohne Vergütung für Autoren
rechtmäßig

Am 14. November 2013 hat der United States Court of
Appeals for the Second Circuit (US-Berufungsgericht
für den zweiten Gerichtsbezirk) eine seit Langem an-
hängige Klage gegen Google wegen des Scannens
urheberrechtlich geschützter Bücher für das Projekt
Google Books ohne Vergütung für Autoren verwor-
fen. Das Gericht befand, dass die Vorgehensweise von
Google nach 17 U.S.C. § 106 Urheberrechtsgesetz als
angemessene Verwendung („fair use“) geschützt sei,
da das strittige Kopieren den Zweck des Gesetzes er-
fülle, den Fortschritt von Wissenschaft und Kunst zu
fördern, und gleichzeitig die Rechte von Autoren und
anderen schöpferisch Tätigen achte, ohne dabei die
Rechte der Urheberrechtsinhaber zu beeinträchtigen.

Die Verwendung der urheberrechtlich geschützten
Werke durch Google stelle eine Umformung dar und
erfülle daher das zentrale Kriterium des „fair use“. Für
die Umformung dürfe die Nutzung die ursprüngliche
Schöpfung nicht bloß ersetzen, sondern müsse ihr et-
was Neues mit einem weiteren Zweck oder einem an-
deren Charakter hinzufügen, indem sie die erste mit
einer neuen Ausdrucksweise, Bedeutung oder Aussa-
ge verändere. Die Verwendung der Werke durch Goo-
gle zur Bereitstellung von Textstellen, mit denen die
Nutzer auf eine breite Auswahl von Büchern verwie-
sen würden, stelle für Leser und Forscher eine neue
und wirksame Möglichkeit zum Auffinden von Büchern
dar und forme die Texte der Bücher in Rechercheda-
ten um, z. B. für das Auswerten von Daten und Tex-
ten. Das Vorgehen von Google ersetze die Bücher der
Autoren auch nicht, da Google lediglich einzelne Text-
stellen bereitstelle und weder die Bücher verkaufe
noch Werbebanner daneben platziere. Zudem würden
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um zu verhindern,
dass die Nutzer ein Buch vollständig sehen können.
Das Kopieren komme den Autoren sogar zugute, weil
es neue Leserkreise und Einnahmequellen erschließe.

Daneben habe Google das Recht, Bibliotheken voll-
ständige digitale Kopien anzubieten, da dies verschie-
denen wichtigen Bildungszielen diene. Auf diese Wei-
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se könnten Forscher, Studenten, Schüler, Lehrer, Do-
zenten, Datenexperten und unterversorgte Bevölke-
rungsgruppen, etwa Menschen mit Behinderung, auf
diese Werke zugreifen. Google Books sei als Werkzeug
für Forscher und Bibliothekare mittlerweile so wichtig
geworden, dass es in das Bildungssystem integriert
worden sei und Schülern und Studenten aller Stufen
im Rahmen der Lehrpläne für Informationskompetenz
vermittelt werde.

Google begrüßte die Entscheidung in einer Erklärung
und erklärte: „Google Books entspricht dem Urheber-
rechtsgesetz und wirkt wie ein Kartenkatalog für das
digitale Zeitalter - es gibt dem Benutzer die Möglich-
keit, Bücher zu finden, die er dann kaufen oder auslei-
hen kann.“ Der Geschäftsführer des Autorenverbands
Authors Guild erklärte, der Verband sei enttäuscht
und werde Berufung einlegen.

• Decision of the United States District Court (Southern District of New
York) of 14 November 2013 (05 Civ. 8136 DC) (Urteil des United States
District Court (Southern District von New York) vom 14. November
2013 (05 Civ. 8136 DC))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16770 EN

Jonathan Perl
New York Law School

KZ-Kazakhstan

„Respublika“ gilt als einheitliches Medienun-
ternehmen

Im November 2012 hat der Staatsanwalt der Stadt
Almaty beim Bezirksgericht die Schließung von 18
Medienunternehmen, darunter zehn Websites, bean-
tragt. In Kasachstan müssen sich alle Websites als
Massenmedien registrieren lassen, da sie unter die
Bestimmungen des Mediengesetzes fallen.

In seinem Schreiben ersuchte der Staatsanwalt dar-
um, die von ihm benannten Medien ebenso wie „an-
dere [nicht genannte] Mittel zur regelmäßigen oder
ständigen Verbreitung der Inhalte des Massenmedi-
ums ‚Respublika’ als zu ein und demselben Massen-
medium ‚Respublika‘ zugehörig zu betrachten”, und
beantragte zugleich die gerichtliche Schließung des
„vereinigten Massenmediums ‚Respublika‘“ samt al-
len 18 untergeordneten Medien.

Der Staatsanwalt räumte ein, die in seinem Antrag
aufgeführten Medien hätten zwar unterschiedliche Ei-
gentümer und Herausgeber und seien formal von-
einander unabhängig. Dennoch stellten die Online-
Medien und Zeitungen de facto Verbreitungsformen
ein und des selben Massenmediums - „Respublika“ -
dar. Mehrere Artikel in diesen Medien stifteten zu so-
zialem Unfrieden an oder enthielten Propaganda, die

auf rechtswidrige Weise zur gewaltsamen Übernah-
me der Staatsmacht und zur Untergrabung der staat-
lichen Sicherheit aufrufe.

Als Beleg wurden insgesamt vier Artikel angeführt, in
denen ein beigefügtes Expertengutachten des Justiz-
ministeriums Beweise für die Anstiftung zu sozialem
Unfrieden und für Propaganda zur gewaltsamen Über-
nahme der Staatsmacht sah. Zudem, so die Staatsan-
waltschaft, impliziere das Urteil im Verfahren gegen
den Oppositionspolitiker Wladimir Koslow, dass das
veröffentlichte Material zu sozialem Unfrieden anstif-
ten sollte.

Wladimir Koslow war 2012 wegen sozialen Hasses und
Aufforderung zum gewaltsamen Sturz der Regierung
und zur Gefährdung der Landessicherheit, so insbe-
sondere 2011 in Streikaufrufen an die Erdölarbeiter
der Stadt Schanaosen, verurteilt worden. Das Urteil,
eine siebeneinhalbjährige Freiheitsstrafe, war von Hu-
man Rights Watch kritisiert worden. Da Koslow als Ver-
bündeter des prominenten oppositionellen Oligarchen
Mukhtar Abljasow galt und zudem einige oppositionel-
le Medien leitete, wurden die Medien im Wesentlichen
der Vergehen bezichtigt, derer er selbst schuldig ge-
sprochen worden war.

Die Staatsanwaltschaft merkte an, die Massenmedi-
en hätten in jüngster Zeit immer öfter auf „kombinier-
te Formen der öffentlichen Verbreitung von Massen-
informationen zurückgegriffen (z.B. Print- und Online-
Veröffentlichungen)”. Daher sollten Einschränkungen
auch „für sämtliche Mittel und Formen der öffentli-
chen Verbreitung von Masseninformationen gelten.”

Die Staatsanwaltschaft hob weiter hervor, dass es
„Respublika“ trotz der bereits erfolgten Schließung
mehrerer Zeitungen gelungen sei, die Verbreitung ih-
res Materials über andere Organe fortzusetzen, die
entweder das Wort „Respublika“ im Titel enthielten
oder von denselben Journalisten und Herausgebern
betreut würden bzw. dieselbe grafische Aufmachung
hätten. Zudem sei die Öffentlichkeit in einer Botschaft
darüber informiert worden, dass die Politik von „Re-
spublika“ von einem neuen Medienorgan fortgeführt
werde. Zum Beweis zitierte die Staatsanwaltschaft
zwei 2005 und 2009 veröffentlichte Artikel.

Die Staatsanwaltschaft sah darin den Beleg für die be-
sondere Natur der verschiedenen Medien und einen
weiteren Beweis für die Notwendigkeit, alle Medien zu
verbieten, die mit dieser Gruppe möglicherweise der-
zeit oder in Zukunft in Verbindung gebracht werden
können.

Die Beklagten verwiesen darauf, dass zahlreiche der
unter den Antrag des Staatsanwalts fallenden Medien
weder Gegenstand eines Expertengutachtens gewe-
sen noch eines Gesetzesverstoßes beschuldigt wor-
den seien. Einige waren, obwohl sie die vier angeb-
lich illegalen Artikel nie veröffentlicht hatten, weiter-
hin von der Schließung bedroht. Dabei war die Online-
Veröffentlichung von bereits erschienenen Zeitungs-
artikeln nicht verboten worden. Ein Beklagter in dem
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Antrag einen Verstoß gegen den Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte. Andere Be-
klagte argumentierten, dass sie aufgrund ihrer Ge-
schäftszulassung im Ausland nicht der kasachischen
Rechtsprechung unterlägen. Die Beklagten machten
gelten, dass der Begriff „vereinigtes Medienunterneh-
men“ im Gesetz nicht vorkomme und dass die Staats-
anwaltschaft lediglich oppositionelle Medien angreife,
die es wagten, die Regierung zu kritisieren.

In seiner Entscheidung vom 25. Dezember 2012 be-
kräftigte das Bezirksgericht Almaty die Argumente der
Staatsanwaltschaft; es stellte Verbindungen (auch fa-
miliärer Art) zwischen Eigentümern, Gründern und ei-
nem „gemeinsamen Redaktionsbüro“ von „Respubli-
ka“ und Koslow fest und verwies darauf, dass viele Re-
daktionsbüros dieselbe Anschrift hätten bzw. gehabt
hätten.

Das Gericht sah in der Entscheidung zur Strafsache
Koslow einen Präzedenzfall für die zur Prüfung vorlie-
gende Zivilrechtssache. Das Expertengutachten des
Justizministeriums wurde in Anlehnung an das vom
Ministerium im Fall Koslow vorgelegte und vom zu-
ständigen Gericht akzeptierte Gutachten bestätigt.

Das Gericht verbot alle 18 Medienorgane als Tei-
le des selben Mediums „Respublika“, was sämtliche
Formen der regelmäßigen oder ständigen Verbrei-
tung der Produkte dieses Mediums mit einschloss.
Das Informations- und das Kommunikationsministeri-
um wurden zur Umsetzung der Gerichtsentscheidung
ermächtigt.

Die Entscheidung wurde in einem Berufungsverfah-
ren am 22. Februar 2013 vom Stadtgericht bestä-
tigt. Bezeichnenderweise werden darin die Argumen-
te der Berufungskläger („Respublika“) nicht einmal zi-
tiert. Am 6. Juni 2013 wurde das Urteil von einer über-
geordneten Berufungsinstanz, der Kassationskammer
des Stadtgerichts Almaty, bestätigt. Am 28. Novem-
ber 2013 schloss der Oberste Gerichtshof in einer Ent-
scheidung jede weitere Berufungsmöglichkeit aus.

Am 29. November 2012 äußerte die OSZE-Beauftragte
für Medienfreiheit, Dunja Mijatović, die Sorge, die ge-
gen mehrere Medien in Kasachstan erhobenen Verfah-
ren könnten die Medienvielfalt im Lande ernsthaft un-
tergraben.

• Äåëî No 2-8197/12 êîïèÿ 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ã
.420473474460402413 (Entscheidung des Medeus-Bezirksgerichts Alma-
ty vom 25. Dezember 2012 zur Rechtssache # 2-8197/12.)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16977 RU
• Richterliche Entscheidung der Revisionskammer für Zivil- und Ver-
waltungsrechtsangelegenheiten des Obersten Gerichtshofs der Repu-
blik Kasachstan vom 28. November 2013 zur Rechtssache # 3463-
5254-13. RU
• Press release of the OSCE Representative on Freedom of the Media,
“OSCE representative concerned over threat to media pluralism in
Kazakhstan”, 30 November 2012 (OSZE-Beauftragte über die Bedro-
hung der Medienvielfalt in Kasachstan besorgt, 30. November 2012)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16978 EN

Andrei Richter
Journalistische Fakultät, Staatsuniversität Moskau
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Kalender

Bücherliste

Richter, A. 437400460462476462413465 476401475476462413
430475402465400475465402-
466403400475460473470401402470472470 (Online Media Law)
IKAR (Moscow), 2014 ISBN 978-5797403524
http://ikar-publisher.ru/books_detalized.php?id=414
Roussel, J. Code la propriété intellectuelle 2014, e-Codes
Alliage (Kindle format)
http://www.amazon.fr/Code-propri%C3%A9t%C3%A9-
intellectuelle-Jules-Roussel-ebook/dp/B00HQ6KNDA/ref=sr_-
1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1389776208&sr=1-
11&keywords=droit+des+m%C3%A9dias
Bornemann, R. Ordnungswidrigkeiten in Rundfunk und
Telemedien 2014, Europaeischer Hochschulverlag; Auflage:

4 ISBN-13: 978-3867418089
http://www.amazon.de/Ordnungswidrigkeiten-Rundfunk-
Telemedien-Roland-Bornemann/dp/386741808X/ref=sr_1_-
22?s=books&ie=UTF8&qid=1389776717&sr=1-
22&keywords=medienrecht
Hilber, M. Handbuch Cloud Computing 2014, Schmidt (Otto)
ISBN-13: 978-3504560911 http://www.otto-schmidt.de/
Trager, R. The Law of Journalism and Mass Communication
2014, CQ Press; Fourth Edition edition ISBN-13:
978-1452239989 http://www.amazon.co.uk/Law-Journalism-
Mass-Communication/dp/1452239983/ref=sr_1_-
129?s=books&ie=UTF8&qid=1389777488&sr=1-
129&keywords=media+law
Schulz, W., Valcke, P., The Independence of the Media and
Its Regulatory Agencies: Shedding New Light on Formal and
Actual Independence Against the National Context 2014,
University of Chicago Press ISBN-13: 978-1841507330
http://www.press.uchicago.edu/index.html

Das Ziel von IRIS ist die Veröffentlichung von Informationen über rechtliche und rechtspolitische Entwicklungen,
die für den europäischen audiovisuellen Sektor von Bedeutung sind. Obwohl wir uns darum bemühen, eine akku-
rate Berichterstattung zu gewährleisten, verbleibt die Verantwortung für die Richtigkeit der Fakten, über die wir
berichten, letztlich bei den Autoren der Artikel. Jegliche in den Artikeln geäußerten Meinungen sind persönlich und
sollten in keiner Weise dahingehend verstanden werden, dass sie die Auffassung der in der Redaktion vertretenen
Organisationen wiedergeben.

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Straßburg (Frankreich)
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